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An das 
Bezirksgericht Meidling 
Abteilung 10 
Schönbrunner Straße 222-228/3/5.OG 
1120 Wien         GZ 10 E 81/21 m 
 
 
 
 

BEWERTUNGSGUTACHTEN 
 
 

Verkehrswert von  
252/1974 Anteilen (BLNr. 108), 72/1974 Anteilen (BLNr. 111),126/1974 Anteilen 

(BLNr. 112) 102/1974 Anteilen (BLNr. 113) und 64/1974 Anteilen (BLNr. 114) 
an der Liegenschaft EZ 2131  GB 01305 Meidling 

1120 Wien, Wolfganggasse 26 / Steinbauergasse 21 
verbunden mit Wohnungseigentum an 

Geschäftslokal 1-2, Geschäftslokal 4, Geschäftslokal 5-6,  
Wohnung 9 und Wohnung 10 

 
 
 
 
 
 
 

EXEKUTIONSSACHE: 
 
 
Betreibender: Eigentümergemeinschaft des Hauses  

1120 Wien, Wolfganggasse 26 / Steinbauergasse 21 
 
vertreten durch:  Dr. Werner Paulinz, Mag. Kathrin Hetsch  
    3430 Tulln, Albrechtsgasse 12 

  
 
Verpflichtete Partei: Graff Immobilien KG 

     1120 Wien, Wolfganggasse 26 / 1-2 
 
 
 
wegen:   EUR 4.743,25 samt Anhang 
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1. ALLGEMEINES: 

 
1.1 aufgenommen am 13.01 und 04.05.2022.: 

 
Am gerichtlich angeordneten ersten Schätztermin am 
13.01.2022 (10.00 - 12.00 Uhr) konnten vom SV nur die 
Geschäftslokale 1-2, 4 und 5-6 sowie die allgemein 
zugänglichen Teile des Hauses besichtigt werden. 
 
Für die am 13.01.2022 nicht zugänglichen Wohnungen 9 
und 10 sowie den Dachboden, wurde vom Gericht für den 
04.05.2022 ein zusätzlicher Termin unter Beiziehung eines 
Gerichtsvollziehers und eines Schlossers angeordnet.  
 
Beim Termin am 04.05.2022 war die Mieterin der Wohnung 
10 anwesend, die Wohnung 9 wurde vom Schlosser 
geöffnet. Der Dachboden und der Keller wurden von Herrn 
Klaus Hetsch (Hausverwaltung ARIGHO), der bei der 
Begehung anwesenden war mit seinem Generalschlüssel 
geöffnet. Herr Ing. Goran Graff war im Geschäftslokal 1-2 
anwesend und ermöglichte die Besichtigung des nur über 
den separaten Eingang zugänglichen Lagers neben der 
Hauseinfahrt. Die Befundaufnahme (13.00 bis 15.00 Uhr) 
konnte somit an Ort und Stelle vollständig durchgeführt 
werden. 
 
Bewertungsstichtag ist der 09.08.2022 (Eingang der letzten 
bewertungsrelevanten Informationen beim SV). 
 
 

1.2  über die Liegenschaft in: 
 
1120 Wien, Wolfganggasse 26 / Steinbauergasse 21 
Geschäftslokal 1-2, Geschäftslokal 4, Geschäftslokal 5-6, 
Wohnung 9 und Wohnung 10 
 
Grundbuch 01305 Meidling, Bezirksgericht Meidling 
Einlagezahl 2131 (BLNr. 108, 111, 112, 113 und 114) 
 
 

1.3 Auftraggeber:  
 
Bezirksgericht Meidling 
1120 Wien, Schönbrunner Straße 222-228/3/5 
 
GZ 10 E 81/21 m 
 



1120 Wien, Wolfganggasse 26 / GL 1-2, GL 4, GL 5-6, W 9, W 10 

10 E 81/21 m   BG-Meidling             Seite 3 

 

 

 

MAG. MICHAEL SPELDRICH 

ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER FÜR IMMOBILIEN 

 

 
1.4 Auftrag: 

 
Ermittlung der Verkehrswerte der Anteile (BLNr. 108, 111, 112, 113 und 
114) der EZ 2131 / GB 01305 Meidling verbunden mit Wohnungseigentum 
an Geschäftslokal 1-2, Geschäftslokal 4, Geschäftslokal 5-6, Wohnung 9 
und Wohnung 10, im Sinne der Richtlinien für die Bewertung von 
Liegenschaften gemäß LBG 1992 zur Durchführung der Zwangs-
versteigerung. 
 
Die Bewertung erfolgt unter der Annahme der Geldlastenfreiheit und unter 
Berücksichtigung der zum Bewertungsstichtag existierenden Bestands-
verhältnisse. 
 
 
 
 
 

1.5 Unterlagen: 
 

Grundbuchauszug vom 09.05.2022 
 
Auszug aus dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
 
Wohnungseigentumsvertrag (TZ 2307/2008) 
 
Nutzwertberechnung vom 27.03.2003 
 
Baupläne und Bescheide der Baubehörde 
 
Einsichtnahme in den Bauakt MA 37/12 
 
Ergänzende Informationen der zuständigen Referenten der Baubehörde 
 
Einsichtnahme in die Urkundensammlung des GB 01305 Meidling 
 
Nutzwertgutachten von Arch. Mag. August Weisshaar vom 27.03.2003 
 
Auskünfte der Hausverwaltung ARIGHO Immobilien OG 
 
Mietverträge für die vermieteten Bestandseinheiten 
 
Erhebungen hinsichtlich Flächenwidmung und ortsüblicher Grundpreise 
 
Vergleichswertdatenbank der IMMO-United 
 
Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer 
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1.6 Fachliteratur: 

 
Stabentheiner  Liegenschaftsbewertungsgesetz LBG,  

2. erweiterte Auflage, Manz Verlag, Wien 2005 
 
Ross/Brachmann Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des 

Verkehrswertes von Grundstücken, 27. Auflage 
Oppermann Verlag, Hannover 1983 

 
Kranewitter Liegenschaftsbewertung, 6. Auflage, Wien 2010 
 
Bienert/Funk  Immobilienbewertung Österreich,  

Edition ÖVI Immobilienakademie, Wien 2007 
 
Rössler/Langner/ 
Simon Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten 6. 

Auflage, Luchterhand Verlag, Neuwied 1990 
 
 
 
 
 

2. BESCHREIBUNG: 
 

2.1 Liegenschaft: 
 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
GRUNDBUCH 
Auszug aus dem Hauptbuch 
KATASTRALGEMEINDE 01305 Meidling                              EINLAGEZAHL  2131 
BEZIRKSGERICHT Meidling 
******************************************************************************* 
*** Eingeschränkter Auszug                                                  *** 
***    B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n)                          *** 
***       108, 111, 112, 113, 114                                           *** 
***    C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     *** 
******************************************************************************* 
Letzte TZ 961/2022 
WOHNUNGSEIGENTUM 
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 
************************************* A1 ************************************** 
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 
 .1197       GST-Fläche               436 
             Bauf.(10)                357 
             Bauf.(20)                 79  Wolfganggasse 26 
                                           Steinbauergasse 21 
Legende: 
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 
Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen) 
************************************* A2 ************************************** 
   1  a gelöscht 
************************************* B *************************************** 
 108 ANTEIL: 252/1974 
     Graff Immobilien KG (FN 139225v) 
     ADR: Wolfganggasse 28, Wien   1120 
      e 2307/2006 Wohnungseigentum an Geschäftslokal 1-2 
      f 20228/2012 Kaufvertrag 2012-04-27 Eigentumsrecht 
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 111 ANTEIL: 72/1974 
     Graff Immobilien KG (FN 139225v) 
     ADR: Wolfganggasse 26, Wien   1120 
      g 2307/2006 Wohnungseigentum an Geschäftslokal 4 
      i 2263/2008 IM RANG 1961/2008 Kaufvertrag 2008-07-11 Eigentumsrecht 
      j 22005/2012 Firmenwortlautänderung 
 112 ANTEIL: 126/1974 
     Graff Immobilien KG (FN 139225v) 
     ADR: Wolfganggasse 26, Wien   1120 
      g 2307/2006 Wohnungseigentum an Geschäftslokal 5-6 
      i 2263/2008 IM RANG 1961/2008 Kaufvertrag 2008-07-11 Eigentumsrecht 
      j 22005/2012 Firmenwortlautänderung 
 113 ANTEIL: 102/1974 
     Graff Immobilien KG (FN 139225v) 
     ADR: Wolfganggasse 26, Wien   1120 
      g 2307/2006 Wohnungseigentum an Wohnung 9 
      i 2263/2008 IM RANG 1961/2008 Kaufvertrag 2008-07-11 Eigentumsrecht 
      j 22005/2012 Firmenwortlautänderung 
 114 ANTEIL: 64/1974 
     Graff Immobilien KG (FN 139225v) 
     ADR: Wolfganggasse 26, Wien   1120 
      g 2307/2006 Wohnungseigentum an Wohnung 10 
      i 2263/2008 IM RANG 1961/2008 Kaufvertrag 2008-07-11 Eigentumsrecht 
      j 22005/2012 Firmenwortlautänderung 
************************************* C *************************************** 
  19  a 2307/2006 Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen 
          gem § 32 WEG 2002 gemäß § 3 Wohnungseigentumsvertrag vom 
          14.9.2004 
  20  a 2307/2006 
          DIENSTBARKEIT des Gehens durch die Einfahrt und des 
          Aufstellens von Müllcontainern im Hof sowie deren Benützung 
          zugunsten der jeweiligen Eigentümer der EZ 2133 
  25    auf Anteil B-LNR 111 bis 114 
      a 20836/2012 
          RANGORDNUNG für Pfandrecht Höchstbetrag EUR 480.000,-- 
          bis 2013-08-05 
      b 909/2013 IM RANG 20836/2012 Pfandurkunde 2012-08-01 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 388.000,-- 
          für Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 
          (FN 286283f) 
      c 909/2013 Kautionsband 
      d 909/2013 Simultanhaftung mit 
          EZ 2345 KG 01101 Favoriten (BG Favoriten) 
          EZ 3042 KG 01405 Ottakring (BG Hernals) 
  26    auf Anteil B-LNR 108 111 bis 114 
      a 22253/2012 Pfandurkunde 2012-12-19 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 144.000,-- 
          für Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 
          (FN 286283f) 
      b 369/2013 Kautionsband 
  48    auf Anteil B-LNR 108 111 bis 114 
      a 961/2022 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 
          Hereinbringung von vollstr EUR 6.005,40 samt je 4 % Z  
          Eigentümergemeinschaft des Hauses 
          Wolfganggasse 26/Steinbauergasse 21 (10 E 81/21m) 
      b 961/2022 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 - siehe C-LNR 47 
*********************************** HINWEIS *********************************** 
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
******************************************************************************* 
Grundbuch 09.05.2022 13:40:33 
 
 
Der Grundbuchstand zum Bewertungsstichtag sowie das gesamte C-Blatt 
ist der beiliegenden Kopie des Grundbuchausdruckes zu entnehmen. 
 
Auf die unter C-LNr. 20 a (TZ 2307/2006) eingetragenen Dienstbarkeit wird 
hingewiesen. Details dazu siehe Punkt 2.5. 
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Die unter C-LNr. 19 a (TZ 2307/2006) eingetragenen Vereinbarung über die 
Aufteilung der Aufwendungen besagt, dass die Kosten der Erhaltungs-
arbeiten an allgemeinen Teilen des Hauses grundsätzlich von allen 
Wohnungseigentümern entsprechend dem gesetzlichen Aufteilungs-
schlüssel zu tragen sind.  
 
Davon ausgenommen sind jedoch die Erhaltung von Fenster und 
Außentüren, allfälliger Balkone und Terrassen, sowie technischer 
Einrichtungen im Inneren der einzelnen Objekte. Details dazu sind dem 
beiliegenden Auszug aus dem Wohnungseigentumsvertrag zu entnehmen. 
 
Zum Bewertungsstichtag waren sonst keine, für den Verkehrswert 
relevanten dinglichen Rechte oder Lasten im Grundbuch eingetragen.  
 
Laut Auskunft der Hausverwaltung ARIGHO Immobilien OG wurde im Jahr 
2013 im Namen der Wohnungseigentümergemeinschaft ein Darlehen für 
Sanierungsarbeiten aufgenommen. Dieses Darlehen wurde im Grundbuch 
nicht eingetragen und wird in 30 halbjährlichen Raten (beginnend mit Mai 
2014) zurückgezahlt. Details dazu siehe Punkt 2.5. 
 
Sonstige außerbücherliche Rechte oder Lasten wurden dem SV nicht 
bekannt gegeben. 
 
 
 
 

2.2 Flächenwidmung und Bebauung: 
 
Obige Liegenschaft ist laut geltendem Flächenwidmungsplan PD 7093 bis 
zu einer Trakttiefe von 12 m als Gemischtes Baugebiet-Geschäftsviertel 
(GBGV), Bauklasse III in geschlossener Bauweise gewidmet.  
 
Die dahinter liegende Hoffläche hat ebenfalls die Widmung Gemischtes 
Baugebiet-Geschäftsviertel, jedoch Bauklasse I mit einer Beschränkung der 
Gebäudehöhe auf 5,5 m. Laut der Bestimmung BB2 sind in diesem Bereich 
die Gebäude mit Flachdächern zu errichten. Mindestens 75% der 
Dachflächen sind nach dem Stand der technischen Wissenschaften zu 
begrünen und im Übrigen als begehbare Dachterrassen auszubilden. 
 
Weitere Details sind dem beiliegenden Auszug des Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplanes zu entnehmen. 
 
 
Besonderer Hinweis (Auszug aus §6 der Bauordnung für Wien): 
 
(Abs.10) In als Geschäftsvierteln ausgewiesenen Teilen des Wohngebietes 
oder gemischten Baugebietes dürfen die im jeweiligen Widmungsgebiet  
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zulässigen Bauwerke oder Anlagen errichtet werden; Wohnungen dürfen 
jedoch unbeschadet des Abs. 13 nur errichtet werden, wenn der Fußboden 
an jeder Stelle mindestens 3,5 m über dem anschließenden Gelände oder 
der anschließenden Verkehrsfläche liegt.  
 
(13) In Betriebsbaugebieten und Geschäftsvierteln, in Industriegebieten und 
auf Lagerplätzen und Ladeflächen ist die Errichtung von Wohnungen für den 
Bedarf der Betriebsleitung und der Betriebsaufsicht zulässig. 
 
 
 
 

2.3 Kontaminierung: 
 
Die Liegenschaft mit der Grundstücksnummer .1197 scheint im Verdachts-
flächenkataster oder im Altlastenatlas des Umweltbundesamtes nicht auf. 
 
Eine Kontaminierung des Bodens oder von Gebäudeteilen konnte anlässlich 
der Befundaufnahme augenscheinlich nicht festgestellt werden. Eine 
zielgerichtete Spezialuntersuchung wurde auftragsgemäß nicht durch-
geführt. 
 
 
 
 

2.4 Lage: 
 
Die Wohnlage ist hinsichtlich Infrastruktur als auch öffentlichen 
Verkehrsanschluss als gut zu bewerten.  
 
Öffentliche Verkehrsanbindungen (Straßenbahn und Autobus) und 
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind bequem zu Fuß zu 
erreichen. 
 
 
 
 

2.5 Beschreibung des Gebäudes:  
 
Mehrgeschossiges Wohnhaus ursprünglich aus 1874, bestehend aus Keller, 
Erdgeschoss, 3 Stockwerken und Dachboden. Das Gebäude hat eine 
Straßenfront mit 7 Fensterachsen in die Wolfganggasse und eine 
Straßenfront mit 8 Fensterachsen in die Steinbauergasse.  
 
Der Hauseingang mit der Bezeichnung 28-26 befindet sich in der 
Wolfganggasse (Fotos 1+ 2).  
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Zur Beachtung: 
 
Für die gegenständliche Liegenschaft Wolfganggasse 26 (EZ 2131) und für 
die Nachbarliegenschaft Wolfganggasse 28 (EZ 2133) besteht nur eine 
Hauseinfahrt, welche sich auf der Grundfläche des Hauses Nr. 26 befindet. 
Diese Einfahrt dient als Zugang zu beiden Liegenschaften. 
 
Weiters wurde der Hofteil der EZ 2133 gärtnerisch gestaltet, sodass sich die 
Müllcontainer der EZ 2133 im Hofteil der EZ 2131 befinden. 
 
Laut Servitutsvertrag TZ 2307/2006 räumen die Eigentümer der EZ 2131 
den jeweiligen Eigentümern der EZ 2133 folgende Dienstbarkeiten ein: 

• das Gehen durch die Einfahrt 
• die Benützung des Hofes zum Aufstellen von Müllcontainern und 

deren Benützung. 
 
Als Gegenleistung verpflichteten sich die Eigentümer der EZ 2133 die Hälfte 
der laufenden Kosten und der Instandhaltung der Einfahrt zu tragen. 
 
Mit einem Nachtrag wurde diese Kostenbeteiligung der jeweiligen 
Eigentümer der EZ 2133 von der Hälfte auf zwei Fünftel geändert. 
 
Weitere Details dazu sind den beiliegenden Auszügen des Servituts-
einräumungsvertrages und des Nachtrages zu entnehmen. 
 
 
 
Das Gebäude wurde in Massivbauweise errichtet. Die Geschossdecken sind 
den Vorschriften des Errichtungszeitraumes entsprechend als Tramdecken 
ausgeführt. Die Stockwerke sind mit einer Natursteintreppe verbunden, ein 
Lift ist nicht vorhanden. Die Straßen- und Hoffassaden sind glatt verputzt. 
 
Mit Bescheid vom 17.03.2000 wurden diverse bauliche Änderungen bewilligt 
(Einbeziehung von Gangteilen und Gang-WCs, Wohnungs-
zusammenlegungen, Umwidmungen, Änderungen der Raumaufteilungen im 
Inneren der Wohnungen etc.). 
 
Das Bauvorhaben wurde mit der Fertigstellungsanzeige vom 20.01.2005 mit 
entsprechendem Vermerk der Baubehörde abgeschlossen. Der dazu 
gehörende Einreichplan stellt den zum Bewertungsstichtag gültigen 
Baukonsens dar. 
 
Die Wohnungseigentumsbegründung erfolgte nach diesen Baumaß-
nahmen im Jahr 2006 (TZ 2307/2006) entsprechend der Nutzwert-
berechnung von Mag. Arch. Ing. August Weisshaar vom 27.03.2003 
(auszugsweise in der Beilage). 
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Laut Nutzwertfestsetzung sind den einzelnen Bestandseinheiten diverse 
Objekte als Wohnungseigentumszubehör zugeordnet (Gang-WC; 
Dachbodenbereiche, Einlagerungsräume / Kellerabteile, etc.). Details dazu 
sind der beiliegenden Tabelle „Ermittlung der Nutzwerte“, sowie den 
folgenden Beschreibungen der einzelnen Bestandsobjekte zu entnehmen. 
 
Der Kellerbereich ist in schlechtem Zustand und entspricht dem Baualter des 
Gebäudes. Die übrigen allgemeinen Teile des Hauses befinden sich in 
gutem und brauchbarem Zustand. Die unverbauten Hofflächen sind 
befestigt und mit Regenabflüssen versehen. 
 
Ver- und Entsorgung: 
 
Wasserversorgung:  öffentliches Versorgungsnetz 
Stromversorgung:  öffentliches Versorgungsnetz 
Gasversorgung:    öffentliches Versorgungsnetz 
Wärmeversorgung:  individuell in den jeweiligen Bestandseinheiten 
Abwässer:   öffentliches Kanalnetz 
Müllabfuhr:   öffentliche Müllabfuhr 
 
 
Von der Hausverwaltung ARIGHO Immobilien OG wurde dem SV auf 
Anfrage zur allgemeinen Situation des Hauses folgendes mitgeteilt: 
 

• Der Stand Rücklage beträgt aktuell ca. EUR 20.000,-- (wegen 
Forderungen gegen Graff Immobilien KG und Vorauszahlungen für 
das anhängig Versteigerungsverfahren beim BG-Meidling) 

 
• Auf Wunsch der Mehrheit der Eigentümer wurde bis heute noch kein 

Energieausweis für die Gesamtliegenschaft erstellt 
 

• Es wurde 2013 ein Darlehen für Sanierungsmaßnahmen aufge-
nommen, das in 30 halbjährlichen Raten (beginnend mit Mai 2014) 
zurückgezahlt wird. Die Fa. Graff Immobilien KG hat damals die 
Möglichkeit der Einmalzahlung nicht wahrgenommen und ist am 
Darlehen beteiligt. 

 
• Ein Ersteher der gegenständlichen Bestandseinheiten kann ent-

weder in das Darlehen eintreten und die laufenden Rückzahlungs-
verpflichtungen übernehmen, oder alternativ eine vorzeitige aliquote 
Tilgung beantragen. 

 
• Im WE-Vertrag wurde die Zustimmung zum DG-Ausbau im Verhältnis 

der Miteigentumsanteile eingeräumt (siehe Punkt 4. des WE-
Vertrages). Dazu gibt es angeblich eine Zusatzvereinbarung, 
welchem Eigentümer, welche Flächen zugeordnet sind. Diese liegt 
uns leider nicht vor.  

 



1120 Wien, Wolfganggasse 26 / GL 1-2, GL 4, GL 5-6, W 9, W 10 

10 E 81/21 m   BG-Meidling             Seite 10 

 

 

 

MAG. MICHAEL SPELDRICH 

ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER FÜR IMMOBILIEN 

 

• 2019 wurde die Hoffassade saniert (Abschlagen loser Verputzteile, 
Verputz und Endbeschichtung). Vom Dach ist noch die Sanierung 
eines Teilbereiches (Kosten ca. EUR 20.000,-- bis 25.000,--) offen, 
das nächste Projekt wäre dann die Sanierung der Straßenfassade. 

 
• Darüber hinaus sind in absehbarer Zeit keine größeren Instand-

haltungs- und Verbesserungsarbeiten geplant. Lediglich kleinere 
Reparaturen wären im Fall von nicht vorhersehbaren Gebrechen im 
Bedarfsfall durchzuführen. 

 
• Weitere Details betreffend den aktuellen Zustand des Hauses sind 

der beiliegenden Vorausschau für 2022 zu entnehmen. 
 
 
 
 

2.6 Beschreibung Geschäftslokal 1-2 (GL 1-2): 
 
Die Bestandseinheit Geschäftslokal 1-2 befindet sich im Erdgeschoss (EG) 
und besteht aus den Teilbereichen Verkaufslokal / Schauraum, Büro und 
Lager (Fotos 5-14). Es gibt insgesamt 4 Eingange (2 x straßenseitig zur 
Wolfganggasse und 2 x gangseitig).  
 
Der linke Teilbereich neben der Hauseinfahrt wird als Lager / Magazin 
genutzt und ist nur vom linken straßenseitigen Eingang zugänglich, da die 
im Plan eingezeichnete Türe zwischen dem Büro- und Verkaufsbereich nicht 
vorhanden ist (Fotos 5+14). 
 
Die Beheizung (Fußbodenheizung) und die Warmwasseraufbereitung 
erfolgen mittels einer Gaskombitherme im gangseitigen Bürobereich. Im 
Geschäftslokal 1-2 gibt es kein integriertes WC. Das Gang WC Top 1-2 ist 
dem Geschäftslokal zur Nutzung als Wohnungseigentumszubehör zugeteilt 
(Foto 13).  
 
Weiteres Wohnungseigentumszubehör zum GL 1-2 sind die Einlagerungs-
räume ER 1 und ER 2 im Keller sowie der Dachbodenbereich DB 1-2. Es 
wird darauf hingewiesen, dass sich die Kellerbereiche in einem schlechten 
Erhaltungszustand befinden und es sich bei den zugeordneten 
Dachbodenbereichen nur um nicht abgegrenzte Flächen im gesamten 
unausgebauten Dachboden handelt (Fotos 37-45). Diese Tatsachen werden 
in der folgenden Bewertung mit einer entsprechend geringeren Gewichtung 
dieser Flächen berücksichtigt. 
 
In Bezug auf die Raumanordnung, die Raumgrößen, sowie auf Tür- und 
Fensteröffnungen wird auf die angeschlossenen Grundrisspläne verwiesen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die dortigen Maßangaben bei der 
Befundaufnahme nicht nachgemessen wurden.  
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Die Flächenausmaße sind dem im Bauamt aufliegenden bewilligten 
Einreichplan, der auch Basis für die Nutzwertermittlung war, zu entnehmen 
(auszugsweise in der Beilage).  
 
Die Nutzflächen welche für die folgende Bewertung herangezogen werden, 
betragen für das Geschäftslokal 1-2 98,88 m² zuzüglich des zuvor 
erwähnten Wohnungseigentumszubehörs (Gang-WC mit 1,08 m², ER 1 mit 
5,20 m², ER 2 mit 24.99 m² und der Dachbodenbereich 1.2 mit 29,32 m²). 
 
Die Zubehörflächen werden entsprechend deren Zustand und deren Nutz-
barkeit zum Bewertungsstichtag wie folgt gewichtet. 
 
 

Geschäftslokal 1-2      98,88 m²  x 100% =   98,88 
Gang-WC        1,08 m²  x   50% =     0,54 
Einlagerungsraum ER 1      5,20 m²  x   20% =     1,04 
Einlagerungsraum ER 2    24,99 m²  x   20% =     5,00 
Dachboden DB 1-2     29,32 m²  x   25% =     7,33 
Gesamt         112,79 

 
 
Es ergibt somit sich für die folgende Verkehrswertermittlung des 
Geschäftslokales GL 1-2 mit Zubehör eine zu bewertende Gesamtfläche 
von insgesamt ca. 112,79 m². 
 
 
Der allgemeine Zustand sowie die Ausstattung des GL 1-2 plus Zubehör sind 
im Wesentlichen auf den beiliegenden Fotos ersichtlich. Die am 
Bewertungsstichtag vorhandene Ausstattung des WC wird in der folgenden 
Bewertung im Ansatz der Herstellungskosten pauschal mitberücksichtigt.  
 
Das ebenfalls auf den Fotos ersichtliche sonstige Inventar wird in der 
folgenden Bewertung nicht berücksichtigt. 
 
 
Die monatlichen Vorschreibungen für das GL 1-2 betragen inklusive 
gesetzlicher Umsatzsteuer laut Auskunft der Gebäudeverwaltung ARIGHO 
Immobilien OG zum Bewertungsstichtag: 
 
  Betriebskosten  EUR  221,81 
  Darlehensrückzahlung EUR    81,64 
  Rücklage   EUR  126,00 
  Netto    EUR  429,45 
  Ust. 20%   EUR  44,36 
  Gesamt    EUR  473,81 
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Hinweis betreffend Darlehensrückzahlung: 
 
2013 wurde ein Darlehen für Sanierungsmaßnahmen aufgenommen, das in 
30 halbjährlichen Raten (beginnend mit Mai 2014) zurückgezahlt wird. Die 
Fa. Graff Immobilien KG hat damals die Möglichkeit der Einmalzahlung nicht 
wahrgenommen und ist am Darlehen beteiligt. 
 
Die Substanzverbesserung durch die durchgeführte Sanierung wird in der 
Sachwertermittlung berücksichtigt. Da die Kosten dafür vom Ersteher des 
Geschäftslokales 1-2 bis auf die bereits getätigten Teilrückzahlungen seit 
Mai 2014 noch zu tragen sind, ist zur Ermittlung des lastenfreien 
Verkehrswertes der zum Bewertungsstichtag aushaftende Darlehensbetrag 
vom ermittelten lastenfreien Wert abzuziehen. 
 
Der zum Bewertungsstichtag für das Geschäftslokal 1-2 noch aushaftende 
Darlehensbetrag wurde von der ARIGHO Immobilien OG auf Anfrage des 
SV mit EUR 4.470,39 berechnet.  
 
Unter Berücksichtigung eventueller Zinsschwankungen und Tilgungs-
spesen wird in der folgenden Bewertung die Darlehensrückzahlungs-
verpflichtung durch den Ersteher mit einem aufgerundeten Pauschalbetrag 
von EUR 5.000,-- berücksichtigt. 
 
 
Bestandsverhältnis: 
 
Das Geschäftslokal 1-2 war laut einer bei der Befundaufnahme von Herrn 
Ing. Goran Graff vorgelegten Kopie des Mietvertrages als Geschäftslokal mit 
Lager von der Graff Immobilien KG an die RND Installations- und 
Elektrokundendienst vermietet: 
 

• HMZ inkl. USt und Betriebskosten: EUR 4.865,24 
• Schriftlicher Hauptmietvertrag (undatiert und nicht unterschrieben)  
• Mietbeginn war 02.05.2022 
• Befristete Vermietung auf 7 Jahre (bis 01.05.2029) 
• Wertsicherung vereinbart (Indexsprünge ab 5%) 
• Schriftliche Kündigung ist dem Mieter nach Ablauf eines Jahres zum 

Monatsletzten unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist 
möglich. 

 
Zur Beachtung: 
 
Der Mietbeginn ist mit 02.05.2022 nur 2 Tage vor dem gerichtlich 
angeordneten Schätztermin angegeben. 
 
Die im Mietvertrag mit 263 m² angegeben Nutzfläche des Bestandsobjektes 
Geschäftslokal 1-2 ist für den SV nicht nachvollziehbar. 
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2.7 Beschreibung der Geschäftslokale 4 und 5-6 (GL 4 + GL 5-6): 

 
Da eine separate Verwertung der beiden Geschäftslokale 4 und 5-6 im 
baulich zusammengelegten Zustand nicht möglich ist, werden diese 
ehemals separaten Bestandsobjekte (BLNr. 111 und BLNr. 112) als neu 
geschaffene Einheit gemeinsam beschrieben und auch gemeinsam 
bewertet. 
 
Diese Bestandseinheit besteht aus den baulich zusammengelegten und zu 
einer Wohnung umgebauten Geschäftslokalen 4 und 5-6 und ist im EG 
sowohl straßenseitig in die Steinbauergasse als auch hofseitig gelegen. Der 
Zugang zur zusammengelegten Bestandseinheit Wohnung 4-6 erfolgt durch 
eine Eingangstür vom Gang aus (Foto 15).  
 
Der Vorraum, das WC und das Kabinett haben Fenster zum Hof hin 
ausgerichtet. Die Fenster von Wohn- und Schafzimmer sind straßenseitig in 
die Steinbauergasse hin angeordnet. Küche und Bad sind ohne Fenster in 
der Wohnungsmitte angeordnet. 
 
Bei der Befundaufnahme am 13.01.2022 (in Anwesenheit der Mieterin) 
wurden vom SV augenscheinlich folgende Abweichungen vom behördlich 
bewilligten Einreichplan festgestellt: 
 

• Im Geschäftslokal 5-6 (jetzt Wohnzimmer) wurde der Durchgang zum 
hofseitigen Lager (jetzt Kabinett) abgemauert. Der straßenseitige 
Eingang wurde ebenfalls abgemauert und dafür zwei Fenster zur 
Steinbauergasse hin eingebaut (Fotos 16+20). Ein neu geschaffener 
Mauerdurchbruch führt vom Wohnzimmer aus in das ehemalige Büro 
(jetzt Küche / Foto 18). 

 
• Ein weiterer Durchgang führt in das angrenzende ehemalige 

Geschäftslokal 4 (jetziges Schlafzimmer). In diesem wurde auch der 
straßenseitige Eingang abgemauert und ebenfalls zwei Fenster zur 
Steinbauergasse hin eingebaut (Fotos 17+20). 

 
• Das Lager hinter dem Geschäftslokal 4 wurde zu einem Bad 

umgebaut (Foto 19). Der Zugang zum Bad erfolgt durch einen neuen 
Mauerdurchbruch mit Türe von der Küche aus. Der ehemalige 
Durchgang zum Geschäftslokal 4 und das Fenster zum Gang hin 
wurden abgemauert. 

 
 
Die Beheizung (Fußbodenheizung) und die Warmwasseraufbereitung 
erfolgen mittels einer Gaskombitherme im Bad. Die Böden sind 
Parkettböden bzw. keramische Fliesen. Die Türen sind Holztüren mit 
lackierten Metallzargen. 
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Als Wohnungseigentumszubehör sind der zusammengelegten Bestands-
einheit GL 4 und GL 5-6 die Einlagerungsräume ER 4, ER 5 und ER 6 im 
Keller sowie der Dachbodenbereich DB 4 zugewiesen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Kellerbereiche in einem 
schlechten Erhaltungszustand befinden und es sich bei den zugeordneten 
Dachbodenbereichen nur um nicht abgegrenzte Flächen im gesamten 
unausgebauten Dachboden handelt (Fotos 37-45). Diese Tatsachen werden 
in der folgenden Bewertung mit einer entsprechend geringeren Gewichtung 
dieser Flächen berücksichtigt. 
 
In Bezug auf die Raumanordnung, die Raumgrößen, sowie auf Tür- und 
Fensteröffnungen wird auf die angeschlossenen Grundrisspläne verwiesen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die dortigen Maßangaben bei der 
Befundaufnahme nicht nachgemessen wurden.  
 
Die Flächenausmaße sind dem im Bauamt aufliegenden bewilligten 
Einreichplan, der auch Basis für die Nutzwertermittlung war, zu entnehmen 
(auszugsweise in der Beilage).  
 
Die Nutzflächen welche für die folgende Bewertung herangezogen werden, 
betragen 28,25 m² für das Geschäftslokal 4 und 51,18 m² für das 
Geschäftslokal 5-6 zuzüglich des zugeordneten Wohnungseigentums-
zubehörs (ER 4 mit 3,99 m², ER 5 mit 3,99 m², ER 6 mit 4,18 m² und der 
Dachbodenbereich DB 4 mit 9,24 m²). 
 
Die Zubehörflächen werden entsprechend deren Zustand und deren Nutz-
barkeit zum Bewertungsstichtag wie folgt gewichtet. 
 

Geschäftslokal 4      28,25 m²  x 100% =   28,25 
Geschäftslokal 5-6      51,18 m²  x 100% =   51,18 
Einlagerungsraum ER 4      3,99 m²  x   20% =     0,80 
Einlagerungsraum ER 5      3,99 m²  x   20% =     0,80 
Einlagerungsraum ER 6      4,18 m²  x   20% =     0,84 
Dachboden DB 1-2       9,24 m²  x   25% =     2,31 
Gesamt           84,18 

 
Es ergibt somit sich für die folgende Verkehrswertermittlung der 
Geschäftslokale GL 4 und GL 5-6 mit Zubehör eine zu bewertende 
Gesamtfläche von insgesamt ca. 84,18 m². 
 
 
Der allgemeine Zustand sowie die Ausstattung der zusammengelegten und 
umgebauten GL 4 und GL 5-6 plus Zubehör sind im Wesentlichen auf den 
beiliegenden Fotos ersichtlich. Die am Bewertungsstichtag vorhandene 
Ausstattung der Sanitärbereiche wird in der folgenden Bewertung im Ansatz 
der Herstellungskosten pauschal mitberücksichtigt.  
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Das ebenfalls auf den Fotos ersichtliche sonstige Inventar befindet sich 
großteils im Eigentum der Mieterin und wird in der folgenden Bewertung 
nicht berücksichtigt. 
 
 
Die monatlichen Vorschreibungen für die Geschäftslokale 4 und 5-6 
betragen inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer laut Auskunft der Gebäude-
verwaltung ARIGHO Immobilien OG zum Bewertungsstichtag: 
 
  Betriebskosten 4   EUR    62,69 
  Darlehensrückzahlung 4   EUR    23,33 
  Rücklage 4    EUR    36,00 
 
  Betriebskosten 5-6   EUR  113,57 
  Darlehensrückzahlung 5-6  EUR    40,82 
  Rücklage 5-6    EUR    63,00 
 
  Netto     EUR  339,41 
  Ust. 20%    EUR  35,25 
  Gesamt     EUR  374,66 
 
 
 
Hinweis betreffend Darlehensrückzahlung: 
 
2013 wurde ein Darlehen für Sanierungsmaßnahmen aufgenommen, das in 
30 halbjährlichen Raten (beginnend mit Mai 2014) zurückgezahlt wird. Die 
Fa. Graff Immobilien KG hat damals die Möglichkeit der Einmalzahlung nicht 
wahrgenommen und ist am Darlehen beteiligt. 
 
Die Substanzverbesserung durch die durchgeführte Sanierung wird in der 
Sachwertermittlung berücksichtigt. Da die Kosten dafür vom Ersteher der 
zusammengelegten Geschäftslokale 4und 5-6 bis auf die bereits getätigten 
Teilrückzahlungen seit Mai 2014 noch zu tragen sind, ist zur Ermittlung des 
lastenfreien Verkehrswertes der zum Bewertungsstichtag aushaftende 
Darlehensbetrag vom ermittelten lastenfreien Wert abzuziehen. 
 
Der zum Bewertungsstichtag für die Geschäftslokale 4 und 5-6 noch 
aushaftende Darlehensbetrag wurde von der ARIGHO Immobilien OG auf 
Anfrage des SV mit EUR 3.512,45 berechnet.  
 
Unter Berücksichtigung eventueller Zinsschwankungen und Tilgungs-
spesen wird in der folgenden Bewertung die Darlehensrückzahlungs-
verpflichtung durch den Ersteher mit einem aufgerundeten Pauschalbetrag 
von EUR 4.000,-- berücksichtigt. 
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Bestandsverhältnis: 
 
Die Geschäftslokale 4 und 5-6 waren laut einer bei der Befundaufnahme von 
Herrn Ing. Goran Graff vorgelegten Kopie des Mietvertrages als Wohnung 
4-5-6 von der Graff Immobilien KG an Novica Radu vermietet: 
 

• HMZ inkl. USt und Betriebskosten: EUR 750,00 
• Schriftlicher Hauptmietvertrag vom 01.04.2020  
• Mietbeginn war 01.04.2020 
• Befristete Vermietung auf 10 Jahre (bis 31.03.2030) 
• Wertsicherung vereinbart (Indexsprünge ab 5%) 
• Schriftliche Kündigung ist dem Mieter nach Ablauf eines Jahres zum 

Monatsletzten unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist 
möglich. 

 
 
 
Besonderer Hinweis zum vorschriftswidrigen Zustand: 
 
Für die Zusammenlegung der beiden Geschäftslokale 4 und 5-6, sowie für 
den Umbau zu einer Wohnung gab es zum Bewertungsstichtag im Bauakt 
der MA 37/12 weder einen Einreichplan, noch eine entsprechende 
Bewilligung. 
 
Somit stellt der Einreichplan vom 17.03.2000 den zum Bewertungsstichtag 
gültigen Baukonsens dar (dieser befindet sich auszugsweise in der Beilage). 
Laut diesem Plan existieren zwei separate Geschäftslokale mit jeweils 
separaten straßenseitigen und gangseitigen Eingängen. Dieser Plan war 
auch Basis der Wohnungseigentumsbegründung und es sind auch nach wie 
vor zwei separate Geschäftslokale (GL 4 = BLNr.111 und GL 5-6 = BLNr 
112) im Grundbuch eingetragen. 
 
 
Auf den vorschriftswidrigen Zustand wurde von der Baubehörde unter dem 
Aktenzeichen MA 37/504361-2022-1 bereits in einer Mitteilung vom 
15.04.2022 wie folgt hingewiesen (auszugsweise): 
 

• Bezüglich der o. a. Liegenschaft wird Ihnen mitgeteilt, dass aufgrund 
einer Anzeige festgestellt wurde, dass Bauarbeiten in den 
Wohnungen Top Nr. 4,5,6,9 und 10 ohne baubehördliche 
Genehmigung stattfinden und diese daher nicht den Vorgaben der 
Bauordnung für Wien entsprechen.  

 
• Die MA 37 Bauinspektion West merkt sich für die Beseitigung der 

oben angeführten Vorschriftswidrigkeiten eine Frist von vier Wochen 
ab Zustellung dieser Mitteilung vor.  
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• Die Erfüllung ist der Behörde unter Anschluss eines Nachweises über 

die vorschriftsgemäße Durchführung innerhalb der angeführten Frist 
schriftlich zu melden. 

 
• Sofern die genannten Abweichungen von der Bauordnung nicht 

beseitigt werden, muss ein Bauauftragsverfahren gemäß § 129 BO 
für Wien sowie ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet werden. 

 
 
Um einen konsensgemäßen Bauzustand herzustellen müssten entweder die 
ohne Bewilligung durchgeführten Baumaßnahmen rückgebaut werden, oder 
mit einem, der Ist-Situation entsprechenden Einreichplan um nachträgliche 
Bewilligung angesucht werden (inklusive aller zum Einreichzeitpunkt 
eventuell notwendigen Befunde, Bewilligungen und Bestätigungen). 
 
Unter Verweis auf Punkt 2.2 (Flächenwidmung und Bebauung) wird 
nochmals hervorgehoben, dass gemäß § 6 der Bauordnung für Wien in als 
Geschäftsvierteln ausgewiesenen Teilen von gemischten Baugebieten 
(GBGV) Wohnungen nur errichtet werden dürfen, wenn der Fußboden an 
jeder Stelle mindestens 3,5 m über dem anschließenden Gelände oder der 
anschließenden Verkehrsfläche liegt. 
 
Das bedeutet, dass die Errichtung von Wohnungen im Erdgeschoss nicht 
gestattet ist (zulässige Ausnahme laut Abs. 13 ist nur die Errichtung von 
Wohnungen für den Bedarf der Betriebsleitung und der Betriebsaufsicht). 
 
Eine diesbezügliche Rücksprache des SV bei der zuständigen Referats-
leiterin der MA 37 ergab, dass im gegenständlichen Fall einem Ansuchen für 
eine Ausnahme (Abweichung von den Vorschriften des Bebauungsplanes) 
höchstwahrscheinlich nicht stattgegeben wird.  
 
Auszug aus dem § 69 der Bauordnung für Wien: 

• Für einzelne Bauvorhaben hat die Behörde über die Zulässigkeit von Ab-
weichungen von den Vorschriften des Bebauungsplanes zu entscheiden. 
Diese Abweichungen dürfen die Zielrichtung des Flächenwidmungsplanes 
und des Bebauungsplanes nicht unterlaufen. 

 
Es gilt somit für die folgende Bewertung der beiden Geschäftslokale 4 und 
5-6 die Annahme, dass der vorschriftswidrige Zustand nur durch einen 
Rückbau beseitigt werden kann. Die damit verbundenen notwendigen 
Aufwendungen werden bei der Verkehrswertermittlung entsprechend 
berücksichtigt.  
 
Berücksichtigt wird bei der Bewertung auch die Tatsache der Vermiet-
situation, dass ein Geschäftslokal nicht zu Wohnzwecken vermietet und 
auch nicht dazu genutzt werden darf. 
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2.8 Beschreibung Wohnung 9 (W 9): 
 
Die Wohnung 9 befindet sich im 1. Stock und hat laut der zum Bewertungs-
stichtag gültigen Nutzwertfestsetzung eine Nutzfläche von 58,68 m². Den 
gültigen Baukonsens stellt der Einreichplan vom 17.03.2000 dar, der auch 
die Basis für die Nutzwertfestsetzung war. Der Grundbuchstand zum 
Bewertungsstichtag entspricht ebenfalls dieser Nutzwertfestsetzung. Die 
Wohnnutzfläche der Wohnung 9 beträgt nach Umbauten laut Einreichplan 
vom 04.06.2012 am Bewertungsstichtag jedoch 54,07 m². 
 
Da bei beiden gerichtlich angeordneten Schätzterminen niemand in der 
Wohnung 9 anwesend war, wurde diese am 04.05.2022 in Anwesenheit der 
Gerichtsvollzieherin vom Schlosser geöffnet. Bei der Befundaufnahme 
wurden vom SV augenscheinlich folgende Abweichungen vom gültigen 
Baukonsens festgestellt: 
 

• Ein Teilbereich der Küche von ca. 4 m² wurde abgemauert und in die 
Nachbarwohnung integriert (aktuelle Nutzfläche 54,07 m²).  

 
• Bad und WC wurden zu einem Raum zusammengelegt. 

 
• Der Vorraum zwischen den beiden Zimmern wurde durch Versetzen 

der Trennwand zu Gunsten eines Zimmers etwas verkleinert und zu 
einer Kochnische umgebaut. 

 
• Der Mauerdurchbruch/Durchgang zwischen den beiden Zimmern 

wurde abgemauert. 
 
 
Besonderer Hinweis zum vorschriftswidrigen Zustand: 
 
Für diese bereits durchgeführten Baumaßnahmen wurde am 04.06.2012 
von der RND Betriebs- und Haustechnik GmbH als Bauwerber ein 
Bauansuchen und ein entsprechender Einreichplan bei der Baubehörde 
unter der Aktenzahl MA 37/12-21514-01/2012 eingereicht (auszugsweise in 
der Beilage). 
 
Auf eine ergänzende Anfrage des SV bei der Baubehörde wurde vom 
zuständigen Referenten mitgeteilt, dass für dieses Bauvorhaben bis dato 
jedoch weder eine Baubeginnsanzeige noch eine Fertigstellungsanzeige 
eingebracht wurden. Der Akt ist somit noch nicht abgeschlossen und den 
gültigen Baukonsens stellt der Einreichplan vom 17.03.2000 dar. Die 
Wohnung 9 wurde daher in die Mitteilung der MA 37 vom 15.05.2022 über 
den vorschriftswidrigen Zustand miteingeschlossen (siehe auch Punkt 2.7). 
 
Da die obigen Baumaßnahmen augenscheinlich dem Einreichplan ent-
sprechend durchgeführt wurden ist für einen ordnungsgemäßen Abschluss  
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des Bauvorhabens lediglich eine nachträgliche Fertigstellungsanzeige des 
Bauwerbers mit den vorgeschriebenen Beilagen (Bauführerbestätigung, 
diverse Befunde, etc.) notwendig.  
 
Nach erfolgtem baurechtlichem Abschluss des Bauvorhabens (Überein-
stimmung des Baukonsens mit dem tatsächlichen Zustand) wäre auch noch 
eine Berichtigung des Grundbuchstandes notwendig. Die Anteile der 
Wohnungen 9 und 10 wären entsprechend der von der Wohnung 9 an die 
Wohnung 10 abgetretene Fläche zu korrigieren. 
 
Die mit dem korrekten Abschluss des Bauvorhabens, sowie die mit der 
Berichtigung der Nutzwerte (Anteile im Grundbuch) verbundenen 
Aufwendungen, werden bei der folgenden Verkehrswertermittlungen der 
Wohnungen 9 und 10 entsprechend berücksichtigt.  
 
Da die laufenden Wohnungskosten von der Hausverwaltung gemäß den 
Bestimmungen des WEG den jeweiligen Eigentümern entsprechend den 
Grundbuchanteilen vorgeschrieben werden, zahlt bis zu einer durchge-
führten Berichtigung des Grundbuchstandes der jeweilige Eigentümer der 
Wohnung 9 weiterhin auch den aliquoten Kostenanteil für die baulich bereits 
abgetrennte, und in die Wohnung 10 integrierte Fläche. 
 
 
 
Der Einlagerungsraum ER 9 im Keller ist der Wohnung 9 als Wohnungs-
eigentumszubehör zugeordnet. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die 
Kellerbereiche in einem schlechten Erhaltungszustand befinden. Diese 
Tatsache wird in der folgenden Bewertung mit einer entsprechend 
geringeren Gewichtung dieser Flächen berücksichtigt. 
 
Die Flächenausmaße sind dem Einreichplan vom 04.06.2012, der augen-
scheinlich dem tatsächlichen baulichen Zustand zum Bewertungsstichtag 
entspricht, zu entnehmen.  
 
In Bezug auf die Raumanordnung, die Raumgrößen, sowie auf Tür- und 
Fensteröffnungen wird auf diesen Plan (auszugsweise in der Beilage) 
verwiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass die dortigen Maßangaben bei 
der Befundaufnahme nicht nachgemessen wurden.  
 
Die Nutzflächen, welche für die folgende Bewertung herangezogen werden, 
betragen somit für die Wohnung 9 zum Bewertungsstichtag tatsächlich 
54,07 m², zuzüglich des laut Nutzwertgutachten vom 27.03.2003 der 
Wohnung 9 zugeordneten Einlagerungsraum ER 9 mit 3,52 m².  
 
Die Zubehörfläche wird entsprechend deren Zustand und deren Nutzbarkeit 
zum Bewertungsstichtag wie folgt gewichtet. 
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Wohnung 9       54,07 m²  x 100% =   54,07 
Einlagerungsraum ER 9      3,52 m²  x   20% =     0,70 
Gesamt           54,77 

 
Es ergibt sich somit für die folgende Verkehrswertermittlung der  
Wohnung W 9 mit Zubehör eine zu bewertende Gesamtfläche von 
insgesamt ca. 54,77 m². 
 
 
Der Vorraum, das WC und das Kabinett haben Fenster zum Hof hin 
ausgerichtet. Die Fenster der Zimmer sind straßenseitig sowohl in die 
Steinbauergasse als auch in die Wolfganggasse hin angeordnet. Der 
Vorraum hat ein kleines Gangfenster. Die Kochnische und das Bad/WC sind 
ohne Fenster in der Wohnungsmitte angeordnet. 
 
Die Beheizung und die Warmwasseraufbereitung erfolgen mittels einer 
Gaskombitherme im Bad (Foto 29). Die Böden sind Parkettböden bzw. 
keramische Fliesen. Die Türen sind Holztüren, die Fenster sind Kunststoff-
fenster mit Isolierverglasung. 
 
Der allgemeine Zustand sowie die Ausstattung der Wohnung 9 plus Zubehör 
sind im Wesentlichen auf den beiliegenden Fotos ersichtlich. Die am 
Bewertungsstichtag vorhandene Ausstattung des Bades mit WC und der 
Kochnische werden in der folgenden Bewertung im Ansatz der 
Herstellungskosten pauschal mitberücksichtigt.  
 
Das ebenfalls auf den Fotos ersichtliche sonstige Inventar befindet sich 
vermutlich großteils im Eigentum des Mieters und wird in der folgenden 
Bewertung nicht berücksichtigt. 
 
 
Die monatlichen Vorschreibungen für die Wohnung 9 betragen inklusive 
gesetzlicher Umsatzsteuer laut Auskunft der Gebäudeverwaltung ARIGHO 
Immobilien OG zum Bewertungsstichtag: 
 
  Betriebskosten  EUR  130,21 
  Darlehensrückzahlung EUR    33,04 
  Rücklage   EUR    51,00 
  Netto    EUR  214,25 
  Ust. 20%   EUR  13,02 
  Gesamt    EUR  227,27 
 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass laut dieser Vorschreibung bis 
zu einer durchgeführten Berichtigung des Grundbuchstandes dem 
jeweiligen Eigentümer der Wohnung 9 von der Hausverwaltung nach wie vor 
auch die aliquoten Kosten für die baulich von der Wohnung 9 abgemauerte, 
und in die Wohnung 10 integrierte Fläche vorgeschrieben wird. 
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Hinweis betreffend Darlehensrückzahlung: 
 
2013 wurde ein Darlehen für Sanierungsmaßnahmen aufgenommen, das in 
30 halbjährlichen Raten (beginnend mit Mai 2014) zurückgezahlt wird. Die 
Fa. Graff Immobilien KG hat damals die Möglichkeit der Einmalzahlung nicht 
wahrgenommen und ist am Darlehen beteiligt. 
 
Die Substanzverbesserung durch die durchgeführte Sanierung wird in der 
Sachwertermittlung berücksichtigt. Da die Kosten dafür vom Ersteher der 
Wohnung 9 bis auf die bereits getätigten Teilrückzahlungen seit Mai 2014 
noch zu tragen sind, ist zur Ermittlung des lastenfreien Verkehrswertes der 
zum Bewertungsstichtag aushaftende Darlehensbetrag vom ermittelten 
lastenfreien Wert abzuziehen. 
 
Der zum Bewertungsstichtag für die Wohnung 9 noch aushaftende 
Darlehensbetrag wurde von der ARIGHO Immobilien OG auf Anfrage des 
SV mit EUR 1.809,44 berechnet.  
 
Unter Berücksichtigung eventueller Zinsschwankungen und Tilgungs-
spesen wird in der folgenden Bewertung die Darlehensrückzahlungs-
verpflichtung durch den Ersteher mit einem aufgerundeten Pauschalbetrag 
von EUR 2.000,-- berücksichtigt. 
 
 
Bestandsverhältnis: 
 
Die Wohnung 9 war laut einer bei der Befundaufnahme von Herrn Ing. Goran 
Graff vorgelegten Kopie des Mietvertrages als Wohnung 9 von der Graff 
Immobilien KG an Nicolae Claudiu vermietet. 
 

• HMZ inkl. USt und Betriebskosten: EUR 690,00 
• Schriftlicher Hauptmietvertrag vom 05.12.2018  
• Mietbeginn war 05.12.2018 
• Befristete Vermietung auf 5 Jahre (bis 04.12.2023) 
• Wertsicherung vereinbart (Indexsprünge ab 5%) 
• Schriftliche Kündigung ist dem Mieter nach Ablauf eines Jahres zum 

Monatsletzten unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist 
möglich. 

 
Zur Beachtung: 
 
Die im Mietvertrag angeführte Fläche von 58,30 m² ist nach der baulichen 
Abtrennung einer Teilfläche von der Wohnung 9 und Eingliederung in die 
Wohnung 10 nicht mehr korrekt und beträgt zum Bewertungsstichtag laut 
Einreichplan 54,07 m². 
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2.9 Beschreibung Wohnung 10 (W 10): 

 
Die Wohnung 10 befindet sich im 1. Stock und hat laut der zum Bewertungs-
stichtag gültigen Nutzwertfestsetzung eine Nutzfläche von 36,58 m². Den 
gültigen Baukonsens stellt der Einreichplan vom 17.03.2000 dar, der auch 
die Basis für die Nutzwertfestsetzung war. Der Grundbuch-stand zum 
Bewertungsstichtag entspricht ebenfalls dieser Nutzwertfestsetzung. Die 
Wohnnutzfläche der Wohnung 10 beträgt nach Umbauten laut Einreichplan 
vom 04.06.2012 am Bewertungsstichtag jetzt 40,22 m². 
 
Bei der Befundaufnahme am 04.05.2022 (in Anwesenheit der Mieterin) 
wurden vom SV augenscheinlich folgende Abweichungen vom gültigen 
Baukonsens festgestellt: 
 

• Ein Teilbereich mit einer Fläche von ca. 4 m² der Nachbarwohnung 
W 9 wurde mit einem Mauerdurchbruch in die Wohnung 10 integriert 
und zu einem Bad umgebaut.  

 
• Das ehemalige Bad mit WC wurde auf ein WC verkleinert und im 

freiwerdenden Bereich daneben eine Kochnische errichtet. 
 

• Die ehemalige an das Wohnzimmer angrenzende Kochnische wurde 
durch Entfernung einer Trennwand mit dem angrenzenden Kabinett 
zu einem jetzt größeren Zimmer zusammengelegt. 

 
 
 
Besonderer Hinweis zum vorschriftswidrigen Zustand: 
 
Für diese bereits durchgeführten Baumaßnahmen wurde am 04.06.2012 
von der RND Betriebs- und Haustechnik GmbH als Bauwerber ein 
Bauansuchen und ein entsprechender Einreichplan bei der Baubehörde 
unter der Aktenzahl MA 37/12-21514-01/2012 eingereicht (auszugsweise in 
der Beilage). 
 
Auf eine ergänzende Anfrage des SV bei der Baubehörde wurde vom 
zuständigen Referenten mitgeteilt, dass für dieses Bauvorhaben bis dato 
jedoch weder eine Baubeginnsanzeige noch eine Fertigstellungsanzeige 
eingebracht wurden. Der Akt ist somit noch nicht abgeschlossen und den 
gültigen Baukonsens stellt der Einreichplan vom 17.03.2022 dar. Die 
Wohnungen 9 und 10 wurde daher in die Mitteilung der MA 37 vom 
15.05.2022 über den vorschriftswidrigen Zustand miteingeschlossen (siehe 
auch Punkt 2.7). 
 
Da die obigen Baumaßnahmen augenscheinlich dem Einreichplan ent-
sprechend durchgeführt wurden ist für einen ordnungsgemäßen Abschluss  
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des Bauvorhabens lediglich eine nachträgliche Fertigstellungsanzeige des 
Bauwerbers mit den vorgeschriebenen Beilagen (Bauführerbestätigung, 
diverse Befunde, etc.) notwendig.  
 
Nach erfolgtem baurechtlichem Abschluss des Bauvorhabens (Überein-
stimmung des Baukonsens mit dem tatsächlichen Zustand) wäre auch noch 
eine Berichtigung des Grundbuchstandes notwendig. Die Anteile der 
Wohnungen 9 und 10 wären entsprechend der von der Wohnung 9 an die 
Wohnung 10 abgetretene Fläche zu korrigieren. 
 
Die mit dem korrekten Abschluss des Bauvorhabens, sowie die mit der 
Berichtigung der Nutzwerte (Anteile im Grundbuch) verbundenen 
Aufwendungen, werden bei der folgenden Verkehrswertermittlungen der 
Wohnungen 9 und 10 entsprechend berücksichtigt.  
 
Da die laufenden Wohnungskosten von der Hausverwaltung gemäß den 
Bestimmungen des WEG den jeweiligen Eigentümern entsprechend den 
Grundbuchanteilen vorgeschrieben werden, zahlt bis zu einer durchge-
führten Berichtigung des Grundbuchstandes der jeweilige Eigentümer der 
Wohnung 9 weiterhin auch den aliquoten Kostenanteil für die baulich von 
der Wohnung 9 abgetrennte, und in die Wohnung 10 integrierte Fläche. 
 
 
Das Gang-WC Top 10 und der Einlagerungsraum ER 10 im Keller sind der 
Wohnung 10 als Wohnungseigentumszubehör zugeordnet. Es wird darauf 
hingewiesen, dass sich die Kellerbereiche in einem schlechten 
Erhaltungszustand befinden. Das ehemalig Gang-WC kann als Abstell-raum 
am Gang genutzt werden. Diese Tatsachen werden in der folgenden 
Bewertung mit einer entsprechend geringeren Gewichtung dieser Flächen 
berücksichtigt. 
 
Die Flächenausmaße sind dem Einreichplan vom 04.06.2012, der augen-
scheinlich dem tatsächlichen baulichen Zustand zum Bewertungsstichtag 
entspricht, zu entnehmen.  
 
In Bezug auf die Raumanordnung, die Raumgrößen, sowie auf Tür- und 
Fensteröffnungen wird auf diesen Plan (auszugsweise in der Beilage) 
verwiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass die dortigen Maßangaben bei 
der Befundaufnahme nicht nachgemessen wurden.  
 
Die Nutzflächen. welche für die folgende Bewertung herangezogen werden, 
betragen somit für die Wohnung 10 zum Bewertungsstichtag tatsächlich 
40,22 m², zuzüglich des laut Nutzwertgutachten vom 27.03.2003 der 
Wohnung 10 zugeordneten Einlagerungsraum ER 10 mit 3,99 m².  
 
Die Zubehörflächen werden entsprechend deren Zustand und deren Nutz-
barkeit zum Bewertungsstichtag wie folgt gewichtet. 
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Wohnung 10       40,22 m²  x 100% =   40,22 
Einlagerungsraum ER 10      3,99 m²  x   20% =     0,80 
Gang-WC Top 10       1,08 m²  x   50% =     0,54 
Gesamt           41,56 

 
Es ergibt sich somit für die folgende Verkehrswertermittlung der  
Wohnung W 10 mit Zubehör eine zu bewertende Gesamtfläche von 
insgesamt ca. 41,56 m². 
 
 
 
Die Fenster der beiden Zimmer sind straßenseitig in die Steinbauergasse 
hin angeordnet. Der Vorraum, das WC, die Kochnische und das Bad sind 
ohne Fenster in der Wohnungsmitte angeordnet. 
 
Die Beheizung und die Warmwasseraufbereitung erfolgen mittels einer 
Gaskombitherme im Bad (Foto 36). Die Böden sind Parkettböden bzw. 
keramische Fliesen. Die Türen sind Holztüren, die Fenster sind Kunststoff-
fenster mit Isolierverglasung. 
 
Der allgemeine Zustand sowie die Ausstattung der Wohnung 10 plus 
Zubehör sind im Wesentlichen auf den beiliegenden Fotos ersichtlich. Die 
am Bewertungsstichtag vorhandene Ausstattung des Bades, des WC und 
der Kochnische werden in der folgenden Bewertung im Ansatz der 
Herstellungskosten pauschal mitberücksichtigt.  
 
Das ebenfalls auf den Fotos ersichtliche sonstige Inventar befindet sich 
großteils im Eigentum der Mieterin und wird in der folgenden Bewertung 
nicht berücksichtigt. 
 
 
Die monatlichen Vorschreibungen für die Wohnung 10 betragen inklusive 
gesetzlicher Umsatzsteuer laut Auskunft der Gebäudeverwaltung ARIGHO 
Immobilien OG zum Bewertungsstichtag: 
 
  Betriebskosten  EUR    83,57 
  Darlehensrückzahlung EUR    20,73 
  Rücklage   EUR    32,00 
  Netto    EUR  136,30 
  Ust. 20%   EUR    8,36 
  Gesamt    EUR  144,66 
 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass laut dieser Vorschreibung bis 
zu einer durchgeführten Berichtigung des Grundbuchstandes dem 
jeweiligen Eigentümer der Wohnung 9 von der Hausverwaltung nach wie vor 
auch die aliquoten Kosten für die baulich von der Wohnung 9 abgemauerte, 
und in die Wohnung 10 integrierte Fläche vorgeschrieben wird. 
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Hinweis betreffend Darlehensrückzahlung: 
 
2013 wurde ein Darlehen für Sanierungsmaßnahmen aufgenommen, das in 
30 halbjährlichen Raten (beginnend mit Mai 2014) zurückgezahlt wird. Die 
Fa. Graff Immobilien KG hat damals die Möglichkeit der Einmalzahlung nicht 
wahrgenommen und ist am Darlehen beteiligt. 
 
Die Substanzverbesserung durch die durchgeführte Sanierung wird in der 
Sachwertermittlung berücksichtigt. Da die Kosten dafür vom Ersteher der 
Wohnung 9 bis auf die bereits getätigten Teilrückzahlungen seit Mai 2014 
noch zu tragen sind, ist zur Ermittlung des lastenfreien Verkehrswertes der 
zum Bewertungsstichtag aushaftende Darlehensbetrag vom ermittelten 
lastenfreien Wert abzuziehen. 
 
Der zum Bewertungsstichtag für die Wohnung 10 noch aushaftende 
Darlehensbetrag wurde von der ARIGHO Immobilien OG auf Anfrage des 
SV mit EUR 1.135,34 berechnet.  
 
Unter Berücksichtigung eventueller Zinsschwankungen und Tilgungs-
spesen wird in der folgenden Bewertung die Darlehensrückzahlungs-
verpflichtung durch den Ersteher mit einem aufgerundeten Pauschalbetrag 
von EUR 1.500,-- berücksichtigt. 
 
 
 
 
Bestandsverhältnis: 
 
Die Wohnung 10 war laut einer bei der Befundaufnahme von Herrn Ing. 
Goran Graff vorgelegten Kopie des Mietvertrages als Wohnung 10 von der 
Graff Immobilien KG an Cristina Kolicic vermietet. 
 

• HMZ inkl. USt und Betriebskosten: EUR 563,50 
• Darin EUR 100,-- für „Mobilare Einrichtung“ enthalten 
• Schriftlicher Hauptmietvertrag vom 01.09.2019  
• Mietbeginn war 01.09.2019 
• Befristete Vermietung auf 5 Jahre (bis 31.08.2024) 
• Wertsicherung vereinbart (Indexsprünge ab 5%) 
• Schriftliche Kündigung ist dem Mieter nach Ablauf eines Jahres zum 

Monatsletzten unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist 
möglich. 

 
Weitere Details dazu sind der beiliegenden Kopie des Mietvertrages zu 
entnehmen 
 
 



1120 Wien, Wolfganggasse 26 / GL 1-2, GL 4, GL 5-6, W 9, W 10 

10 E 81/21 m   BG-Meidling             Seite 26 

 

 

 

MAG. MICHAEL SPELDRICH 

ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER FÜR IMMOBILIEN 

 

 
 

3. BEWERTUNG: 
 
 

3.1 Definitionen: 
 

Der Verkehrswert einer Liegenschaft wird maßgeblich von den im Grund-
stücksverkehr herrschenden Wertvorstellungen bestimmt. Er wird auch als 
allgemeiner Wert oder als Marktwert bezeichnet. 
 
Der Verkehrswert wird durch jenen Preis bestimmt, welcher im redlichen 
Geschäftsverkehr nach den Eigenschaften der Beschaffenheit und der 
Verwertbarkeit des Verwertungsgegenstandes, ohne Rücksicht auf 
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse, zu erzielen wäre. 

 

Bei der Wertermittlung sind alle tatsächlich rechtlichen und wirtschaftlichen 
Umstände zu berücksichtigen, welche den Wert einer Liegenschaft 
beeinflussen können. Ungewöhnliche oder subjektive Einflüsse sind aus 
dem Bewertungsverfahren auszuschließen.  
 
Für die Berechnung des Verkehrswerts stehen dem Sachverständigen 
folgende Bewertungsmethoden zur Verfügung: 

 
 

• das Vergleichswertverfahren 
• das Sachwertverfahren  
• das Ertragswertverfahren 

 
 

Bei den gegenständlichen Liegenschaftsanteilen erfolgt die Bewertung nach 
m² Nutzfläche (Grund- und Bauwert) unter Berücksichtigung der momentan 
im Realitätenhandel erzielbaren m² Preise, für ähnliche Eigentumsobjekte in 
gleichwertiger Lage und Ausführung im bestands- und lastenfreien Zustand. 
 
Da die bewertungsgegenständlichen Bestandseinheiten (Geschäftslokale 
und Wohnungen) zum Bewertungsstichtag vermietet waren (siehe Punkte 
2.6 bis 2.9) werden die Objekte zusätzlich nach dem Ertragswertverfahren 
bewertet und die Ertragswerte bei der Ermittlung der jeweiligen Verkehrs-
werte entsprechend berücksichtigt. 
 
Die rechnerisch ermittelten Werte werden vom Sachverständigen in der 
Folge gerundet. 
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3.2 Anmerkungen: 
 
 
Allgemeine Anmerkungen: 
 
Dieses Gutachten gründet sich auf die erhaltenen Unterlagen und erteilten 
Informationen. Sollten sich diese ändern, behalte ich mir vor, auch mein 
Gutachten zu ändern. Für die Übereinstimmung von Planmaßen mit der 
Natur wird keine Haftung übernommen. 
 
 
Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht (ÖNORM B 1802 Pkt. 3.3): 
 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 
Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 
zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit 
mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. Weiters verweise ich 
darauf, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, 
dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren 
Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt 
realisierbar ist.  
 
 
Umsatzsteuer: 
 
Mit Wirksamkeit 19.06.1998 trat das Budgetbegleitgesetz 1998 in Kraft. Ab 
diesem Zeitpunkt traten neue umsatzsteuerliche Bestimmungen bei 
Immobilientransaktionen in Kraft. Daher ist folgender Hinweis nötig. 

 
Sollte die Immobilie mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer 
verwertet werden, so ist die Umsatzsteuer dem ermittelten Wert 
hinzuzurechnen, hierbei wäre eine eventuelle Vorsteuerkorrektur nicht nötig. 
Sollte ohne Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verkauft werden, 
wären eventuell geltend gemachte Vorsteuerbeträge zu berichtigen und 
anteilig an die Finanzverwaltung abzuführen. 
 
 
Steuerliche Aspekte: 
 
Dieses Verkehrswertgutachten ist nicht für steuerliche Zwecke zu 
verwenden, sondern ist nur für den unter Punkt 1.4 beschriebenen Auftrag 
vorgesehen. 
 
Der SV empfiehlt jedem potentiellen Erwerber über die steuerlichen 
Auswirkungen eines Immobilienerwerbes fachlichen Rat einzuholen, da 
diese Aspekte immer auf die subjektive Steuersituation des Erwerbers 
abzustimmen sind. 
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3.3 Allgemeine Anmerkungen zur Bewertung: 

 
 
Anmerkungen zum Bauzeitwert: 
 
Der Bauwert wird von den Herstellungskosten abgeleitet, worunter die 
Summe aller jener Beträge zu verstehen ist, welche für die Errichtung des 
jeweils zu bewertenden Objektes in gleicher Ausführung, Ausstattung, 
Raumeinteilung und Konstruktionsart aufzuwenden ist. Die Grundlage für 
diese Berechnung bilden die zum Bewertungsstichtag geltenden Lohn- und 
Materialpreise des Bauhauptgewerbes und der Professionisten. 
 
Vom Herstellungswert ist dann die technische Wertminderung zur 
Berücksichtigung der Amortisation des Gebäudealters, allfälliger Bau-
schäden und Mängel sowie des Fertigstellungsgrades abzuziehen. Darüber 
hinaus ist in der technischen Wertminderung auch ein allfälliger Rückstau 
an Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen enthalten. 
Maßgebende Faktoren für die Bestimmung dieses Wertabschlags bilden die 
Relation zwischen Lebensdauer und Bestandsdauer einerseits sowie der 
allgemeine Bau- und Erhaltungszustand anderseits.  
 
Beim gegenständlichen Gebäude wird die technische Abnutzung und der 
notwendige Reparaturaufwand mit einem entsprechenden Abschlag von 
Neubauwert (siehe Literatur Heimo Kranewitter) berücksichtigt.  
 
Der Neubauwert der gegenständlichen Wohnungen W 9 und W 10 wird vom 
SV in der folgenden Bewertung mit EUR 2.880,--/m² (2.400,-- zuzüglich  
20 % USt.) angenommen. In diesem Wertansatz sind die Allgemeinflächen 
des Hauses pauschal mitberücksichtigt. 
 
Der Neubauwert der zu bewertenden Geschäftslokale wird wegen der 
einfacheren Ausstattung (ohne Küche, Bad etc.) mit einem Durchschnitts-
wert für die Geschäfts- Büro- und Lagerflächen von EUR 2.400,--/m²  
(2.000,-- zuzüglich 20% USt) angenommen. Dieser Wert gilt auch für das 
zusammengelegte GL 4 + GL 5-6 da die dort vorhandene Küche und das 
Bad bei einem Rückbau einen verlorenen Bauaufwand darstellen. 
 
Bei einer zu erwartenden Restnutzungsdauer von ca. 50 Jahren wird unter 
Berücksichtigung des Zustandes der gegenständlichen Bestandsobjekte, 
sowie des gesamten Gebäudes vom SV eine Altersabwertung von  
ca. - 30% vorgenommen.  
 
Als Grundwert wird auf der Basis von Vergleichswerten für die zu 
bewertenden Geschäftsflächen im EG ein Wert von ca. 950,--/m² und für die 
Wohnnutzflächen im 1. Stock ein Wert von ca. 1.050,--/m² angesetzt. 
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Anmerkungen zur Ertragswertberechnung; 
 
Bei den beiden Wohnungen W 9 und W 10 kommt aufgrund des 
Errichtungszeitpunktes des Gebäudes der gesetzlich geregelte Richtwert-
mietzins zur Anwendung. 
 
Die verlangten Mietzinse liegen bei beiden Wohnungen über dem gesetz-
lich geregelten Mietzins, der unter Berücksichtigung der Lage und der 
Ausstattung der Wohnung, sowie eines Befristungsabschlages (- 25 %) bei 
der W 9 nur ca. EUR 330,-- und bei der W 10 nur ca. 250,--/Monat zuzüglich 
Betriebskosten und 10 % USt betragen dürfte. Diese Werte entsprechen 
inklusive der möglichen Zu- und Abschläge ca. EUR 6,--/m². 
 
Diese gesetzlich erlaubten Nettomietzinse werden für die folgende 
Ertragswertberechnung der Wohnungen 9 und 10 herangezogen, da ein, 
diesen Wert übersteigender Betrag, gemäß § 16 Abs. 8 MRG durch den 
Mieter vom Vermieter zurückgefordert werden kann.  
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3.4 Bewertung des Geschäftslokales 1-2 (GL 1-2): 

 
3.4.1 Sachwert (Grundwert plus Bauwert): 

 
Grundwert: 
 
112,79 m² zu bewertende Nutzfläche  
auf Grund der Lage je m²  
Nutzflächengrundanteil mit EUR 950,-- /m² 
 
950,--  x  112,79 m²  =  107.150,-- 

Grundwert (gerundet)      107.000,-- 
 
 
 

Bauzeitwert: 
 

112,79 m² Nutzfläche laut Beschreibung 
in verwertbarem Zustand, Herstellungspreis 
je 1 m² Bauanteil mit      2.400,-- 
- ca. 30% technische Altersabwertung   -  720,-- 
Zeitwert / m²       1.680,-- 
 
1.680,--  x  112,79 m²  =  189.487,-- 

Bauzeitwert (gerundet)        189.000,-- 
+ Grundwert       +107.000,-- 
Rechnereischer Sachwert:        296.000,-- 
 
 
 
Gemäß § 7 des LBG ist eine Nachkontrolle anhand der Markt-
verhältnisse vorzunehmen. Diese Nachkontrolle wird vom 
Sachverständigen durch regelmäßiges Studium von Zeitungs-
inseraten, sowie durch Kontakt und Erfahrungsaustausch mit 
Immobilienmaklern und Finanzierungsberatern durchgeführt. 
 
Die Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, sowie 
des Immobilienmarktes für Geschäftslokale im gegenständlichen 
Gebiet (verkehrsgünstige Lage, gute Infrastruktur) führen zu einer 
Marktanpassung mit einer Preiskorrektur von plus ca. + 10 % des 
rechnerischen Wertes  
 
Marktangepasster Sachwert    EUR    326.000,-- 
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3.4.2 Ertragswert: 
 
Laut vorgelegtem Mietvertrag beträgt nach Berücksichtigung von 
20% USt und der vorgeschriebenen Betriebskosten der tatsächliche 
monatliche Nettomietzins EUR 3.832,-- (entspricht ca. 34,--/m²). 
Dieser Wert liegt weit über den ortsüblichen Geschäftsraummieten 
und ist nur durch das wirtschaftliche Naheverhältnis von Vermieter 
und Mieter zu erklären.  
 
Realistisch wäre für das Geschäftslokal GL 1-2 zum Bewertungs-
stichtag ein nachhaltig erzielbarer Mietertrag in einem Bereich von 
ca. 10,-- bis 13,--/m² zu erzielen. Beim Ansatz eines Durchschnitts-
wertes von ca. 11,50 /m² ergäbe sich bei der zu bewertenden Fläche 
des GL 1-2 von 112,79 m² eine ortsübliche und nachhaltig erzielbare 
Nettomiete von ca. 1.297,--/Monat. Dieser Wert wird als 
Ausgangsbasis für die Ertragswertermittlung in Ansatz gebracht.  
 
Davon werden zur Ermittlung des Nettomietertrages ca.- 25% für die, 
vom Vermieter zu zahlende laufende Gebäudeinstandhaltung und für 
das Mietausfallsrisiko in Abzug gebracht. 
 
Bei einer angenommenen Restnutzungsdauer von ca. 50 Jahren und 
einem Kapitalisierungszinssatz von 3 % ergibt sich ein 
Berechnungsfaktor von 25,73.  
 
Im Ansatz des Kapitalisierungszinssatzes ist die aktuelle Rendite-
situation des Immobilienmarktes für Geschäftslokale berücksichtigt. 
Mit obigem Berechnungsfaktor ist der Nettomietertrag pro Jahr zu 
multiplizieren um den Ertragswert des jeweiligen Bestandobjektes zu 
erhalten. 
 
 
Mietertrag per Monat:           1.297,-- 
Mietertrag per Jahr:         15.564,-- 
- ca. 25 % Instandhaltungskosten 
   und Mietausfallsrisiko       -  3.891,-- 
Rohmietertrag per Jahr        11.673,-- 
- Abzug für Bodenertragsanteil (ewige Rente) 
  3 % von 107.000,--        -  3.210,-- 
zu kapitalisierender Wert          8.463,-- 
 
Berechnungsfaktor 25,73  x  8.463,--  =  217.753,-- 
 

Gebäudeertragswert (gerundet)      218.000,-- 
zuzüglich Grundwert      +107.000,-- 
 
Ertragswert (gerundet):     EUR   325.000,-- 
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3.4.3 Verkehrswert des Geschäftslokales 1-2 (GL 1-2): 
 
Der ermittelte Sachwert und der unter Ansatz eines nachhaltig 
erzielbaren Mietertrages ermittelte Ertragswert ergeben einen 
annähernd gleichen Wert.  
 
Es gilt die Annahme, dass der aktuelle Mieter RND Installations- und 
Elektrokundendienst einem neuen Eigentümer des GL 1-2 nicht 
weiterhin die, zum Bewertungsstichtag laut Mietvertrag überhöhte 
Miete bezahlen wird, sondern das auf 7 Jahre befristete Mietver-
hältnis vorzeitig beenden wird, oder man sich auf die in Ansatz 
gebrachte ortsübliche Miete einigt.  
 
Das GL 1-2 wäre somit kurzfristig bestandsfrei bzw. im Fall einer 
Vermietung zu einer ortsüblichen angemessenen Miete, käme es 
durch ein solches Mietverhältnis nicht zu einer Wertminderung.  
 
Als Verkehrswert des GL 1-2 kann somit der zuvor ermittelte 
Sachwert von EUR 326.000,-- herangezogen werden.  
 
 
 
Wertmäßig zu berücksichtigen ist jedoch noch die Tatsache der 
Darlehensrückzahlungsverpflichtung eines Erstehers des GL 1-2: 
 
Die Substanzverbesserung durch die bereits durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen wurde in der durchgeführten Verkehrswert-
ermittlung berücksichtigt.  
 
Da die Kosten dafür vom Ersteher des Geschäftslokales 1-2 großteils 
noch zu tragen sind, ist zur Ermittlung des lastenfreien 
Verkehrswertes vom soeben rechnerisch ermittelten Verkehrswert 
zusätzlich noch der unter Punkt 2.6 ermittelte Betrag in Höhe von 
EUR 5.000,-- für die vom Ersteher noch zu leistenden Zahlungen zur 
Darlehenstilgung abzuziehen. 
 
 
Marktangepasster Verkehrswert   EUR  326.000,-- 
 
- Darlehensrückzahlungsverpflichtung  EUR  -   5.000,-- 
 
Korrigierter Verkehrswert    EUR  321.000,-- 
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Da sämtliche wertbeeinflussenden Faktoren bereits zuvor berück-
sichtigt wurden, ist gemäß § 7 LBG keine weitere Wertanpassung 
mehr vorzunehmen und es ergibt sich folgender lastenfreier 
 
 

VERKEHRSWERT 
 

der 252/1974 Anteile (BLNr. 108) 
der Liegenschaft EZ 2131, GB 01305 Meidling 

1120 Wien, Wolfganggasse 26 / Steinbauergasse 21 
Geschäftslokal 1-2 

 

EUR 321.000,-- 
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3.5 Bewertung der Geschäftslokale 4 und 5-6 (GL 4 + GL 5-6): 
 
Da eine separate Verwertung der beiden Geschäftslokale 4 und 5-6 am 
Bewertungsstichtag im baulich zusammengelegten Zustand nicht möglich 
ist, werden diese beiden Bestandsobjekte (BLNr. 111 und BLNr. 112) als 
neu geschaffene Einheit gemeinsam bewertet (siehe Punkt 2.7). 
 
 
3.5.1 Sachwert (Grundwert plus Bauwert): 

 
Grundwert: 
 
84,18 m² zu bewertende Nutzfläche  
auf Grund der Lage je m²  
Nutzflächengrundanteil mit EUR 950,-- /m² 
 
950,--  x  84,18 m²  =  79.971,-- 

Grundwert (gerundet)        80.000,-- 
 
 

Bauzeitwert (im Ist-Zustand): 
 

84,18 m² Nutzfläche laut Beschreibung 
in verwertbarem Zustand, Herstellungspreis 
je 1 m² Bauanteil mit      2.400,-- 
- ca. 30% technische Altersabwertung   -  720,-- 
Zeitwert / m²       1.680,-- 
 
1.680,--  x  84,18 m²  =  141.422,-- 

Bauzeitwert (gerundet)        141.000,-- 
+ Grundwert       +  80.000,-- 
Rechnereischer Sachwert (im Ist-Zustand):     221.000,-- 
 
Gemäß § 7 des LBG ist eine Nachkontrolle anhand der Markt-
verhältnisse vorzunehmen. Die Berücksichtigung der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage, sowie des Immobilienmarktes für Geschäfts-
lokale im gegenständlichen Gebiet (verkehrsgünstige Lage, gute 
Infrastruktur) führen zu einer Marktanpassung mit einer 
Preiskorrektur von plus ca. + 10 % des rechnerischen Wertes  
 
Marktangepasster Sachwert (im Ist-Zustand) EUR    243.000,-- 
 
 
Zusätzlich ist die Tatsache der OHNE Bewilligung durchgeführten 
Baumaßnahmen (Zusammenlegung und Umbau der beiden 
Geschäftslokale zu einer Wohnung) zu berücksichtigen. 
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Auf den zum Bewertungsstichtag vorschriftswidrigen Zustand 
wegen Umbauten ohne Genehmigung (siehe Punkt 2.7) wurde in der 
Mitteilung der Baubehörde vom 15.04.2022 bereits hingewiesen. 
 
Sofern die genannten Abweichungen von der Bauordnung vom 
Liegenschaftseigentümer nicht beseitigt werden, muss ein Bau-
auftragsverfahren gemäß § 129 BO für Wien sowie ein Verwaltungs-
strafverfahren eingeleitet werden. 
 
Dementsprechend sind die zu erwartenden Kosten für einen Rückbau 
entsprechend dem Baukonsens (Einreichplan vom 17.03.2000) oder 
für einem Umbau in einen bewilligungsfähigen Zustand vom zuvor 
ermittelten Sachwert im Ist-Zustand abzuziehen. 
 
Da die zusammengelegte Einheit über eine gemeinsame Heizung 
und Warmwasseraufbereitung, sowie über gemeinsame Sanitärein-
richtungen verfügt, scheint folgende Vorgangsweise zur Beseitigung 
des vorschriftswidrigen Zustandes wirtschaftlich am sinnvollsten: 
 

• Wiederherstellung der straßenseitigen Eingänge von der 
Steinbauergasse aus und Adaptierung der Räume zur 
Nutzung als Geschäftslokal (Wohnungen sind bei der 
Widmung Geschäftsviertel im Erdgeschoss nicht gestattet).  

 
• Bauliche Beibehaltung der Zusammenlegung der beiden 

Bestandseinheiten GL 4 und GL 5-6 und somit Herstellung 
eines größeren Geschäftslokales GL 4-6. 

 
• Anfertigung eines bewilligungsfähigen Einreichplanes für die 

Zusammenlegung der beiden Bestandseinheiten GL 4 und GL 
5-6 und Einreichung eines Bauansuchens um nachträgliche 
Genehmigung der baulich bereits durchgeführten 
Zusammenlegung mit allen notwendigen Unterlagen. 

 
Die Kosten für diese Baumaßnahmen inklusive eines, dem neuen 
Bestand entsprechenden Einreichplanes mit allen zum Einreich-
zeitpunkt notwendigen Befunden, Bewilligungen und Bestätigungen, 
werden vom SV mit einem Pauschalbetrag von ca. EUR 48.000,-- 
(40.000,-- + 20 % USt) angenommen. 
 
Rechnerisch zuvor ermittelter Sachwert     243 000,-- 
Abzüglich Herstellungskosten eines 
bewilligten Bauzustandes       - 48.000,-- 
 
Korrigierter Sachwert GL 4 und GL 4-5   EUR   195.000,-- 
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3.5.2 Verkehrswert der Geschäftslokale 4 und 5-6 (GL 4 + GL 5-6): 
 
Da es für die zusammengelegte und zu einer Wohnung umgebauten 
Geschäftslokale GL 4 + GL 5-6 zum Bewertungsstichtag keine bau-
mäßige Bewilligung gibt und der aktuelle vorschriftswidrige Zustand 
auch nicht bewilligungsfähig ist, ist daher weder die Benützung als 
auch die Vermietung der Bestandseinheit als Wohnung nicht 
gestattet. 
 
Das Mietverhältnis mit Frau Novica Radu ist somit ebenfalls 
vorschriftswidrig und muss ehebaldigst beendet werden. Die 
Geschäftslokale GL 4 und GL 5-6 werden daher zum Bewertungs-
stichtag als bestandsfrei bewertet und auf die zusätzliche Ermittlung 
eines Ertragswertes wird verzichtet.  
 
Als Verkehrswert der Geschäftslokale GL 4 und GL 5-6 kann somit 
der zuvor ermittelte Sachwert von EUR 195.000,-- herangezogen 
werden.  
 
 
Wertmäßig zu berücksichtigen ist auch noch die Tatsache der 
Darlehensrückzahlungsverpflichtung eines Erstehers der beiden 
Geschäftslokale GL 4 und 5-6. 
 
Die Substanzverbesserung durch die bereits durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen wurde in der durchgeführten Verkehrswert-
ermittlung berücksichtigt.  
 
Da die Kosten dafür vom Ersteher der Geschäftslokale 4 und 5-6 
noch zu tragen sind, ist zur Ermittlung des lastenfreien 
Verkehrswertes vom soeben rechnerisch ermittelten Verkehrswert 
zusätzlich noch der unter Punkt 2.7 ermittelte Betrag in Höhe von 
EUR 4.000,-- für die vom Ersteher noch zu leistenden Zahlungen zur 
Darlehenstilgung abzuziehen. 
 
 
Besonderer Hinweis: 
 
Die Bestandseinheit wird zum Bewertungsstichtag vorschriftswidrig 
benützt und muss von der Mieterin voraussichtlich geräumt werden. 
Es ist anzunehmen, dass die Mieterin dafür Schadenersatz-
ansprüche dem Vermieter gegenüber geltend machen wird. 
 
Es wird daher vorsichtshalber für die Beschaffungskosten einer 
gleichwertigen Ersatzwohnung (Makler- und Mietvertragskosten, 
Kosten für die Übersiedelung etc.) ein Pauschalbetrag in Höhe von 
EUR 10.000,-- berücksichtigt. 
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Zusätzlich vorzunehmende Verkehrswertkorrekturen: 
 
Marktangepasster Verkehrswert   EUR  195.000,-- 
- Darlehensrückzahlungsverpflichtung  EUR  -   4.000,-- 
- Schadenersatzforderung der Mieterin  EUR  - 10.000,-- 
 
Korrigierter Verkehrswert    EUR  181.000,-- 
 
 
Da sämtliche wertbeeinflussenden Faktoren bereits zuvor berück-
sichtigt wurden, ist gemäß § 7 LBG keine weitere Wertanpassung 
mehr vorzunehmen und es ergibt sich folgender lastenfreier 
 

VERKEHRSWERT 
 

der 72/1974 und 126/1974 Anteile (BLNr. 111 und 112) 
der Liegenschaft EZ 2131, GB 01305 Meidling 

1120 Wien, Wolfganggasse 26 / Steinbauergasse 21 
Geschäftslokale GL 4 und GL 5-6 

 

EUR 181.000,-- 
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3.6 Bewertung der Wohnung 9 (W 9): 

 
3.6.1 Sachwert (Grundwert plus Bauwert): 

 
Grundwert: 
 
54,77 m² zu bewertende Nutzfläche  
auf Grund der Lage je m²  
Nutzflächengrundanteil mit EUR 1.050,-- /m² 
 
1.050,--  x  54,77 m²  =  57.509,-- 

Grundwert (gerundet)        58.000,-- 
 
 

Bauzeitwert: 
 

54,77 m² Nutzfläche laut Beschreibung 
in verwertbarem Zustand, Herstellungspreis 
je 1 m² Bauanteil mit      2.880,-- 
- ca. 30% technische Altersabwertung   -  864,-- 
Zeitwert / m²       2.016,-- 
 
2.016,--  x  54,77 m²  =  110.416,-- 

Bauzeitwert (gerundet)        110.000,-- 
+ Grundwert       +  58.000,-- 
Rechnereischer Sachwert:        168.000,-- 
 
 
Gemäß § 7 des LBG ist eine Nachkontrolle anhand der Markt-
verhältnisse vorzunehmen. Diese Nachkontrolle wird vom 
Sachverständigen durch regelmäßiges Studium von Zeitungs-
inseraten, sowie durch Kontakt und Erfahrungsaustausch mit 
Immobilienmaklern und Finanzierungsberatern durchgeführt. 
 
Die Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, sowie 
des Immobilienmarktes für Wohnungen im gegenständlichen Gebiet 
(verkehrsgünstige Lage, gute Infrastruktur) führen zu einer 
Marktanpassung mit einer Preiskorrektur von plus ca. + 15 % des 
rechnerischen Wertes  
 
Marktangepasster Sachwert     EUR    193.000,-- 
 
Zusätzlich zu berücksichtigen ist die Tatsache der bereits durchge-
führten, aber noch nicht ordnungsgemäß abgeschlossenen Bau-
maßnahmen (Umbauarbeiten in den Wohnungen 9 und 10 mit 
Abtretung einer Teilfläche von ca. 4 m² der W 9 an die W 10).  
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Auf den zum Bewertungsstichtag vorschriftswidrigen Zustand 
(siehe Punkt 2.8) wurde in der Mitteilung der Baubehörde vom 
15.04.2022 bereits hingewiesen. 
 
Die mit dem korrekten Abschluss des Bauvorhabens (nachträgliche 
Fertigstellungsanzeige des Bauwerbers mit Bauführerbestätigung 
und diverse Befunde, etc.), sowie die mit der Berichtigung der Anteile 
im Grundbuch verbundenen Aufwendungen, welche die Wohnungen 
9 und 10 gemeinsam betreffen, werden vom SV mit einem 
Pauschalbetrag von EUR 24.000,-- (20.000,-- + 20 % USt) 
angenommen. 
 
Es ist daher bei der W 9 und der W 10 jeweils der halbe Betrag in 
Höhe von EUR 12.000,-- vom zuvor ermittelten Sachwert abzu-
ziehen 
 
Rechnerisch zuvor ermittelter Sachwert     193 000,-- 
Abzüglich anteiliger Kosten für einen 
bewilligten Bauzustand       - 12.000,-- 
 
Korrigierter Sachwert der W 9    EUR   181.000,-- 
 
 
 
 

3.6.2 Ertragswert: 
 
Der laut vorgelegtem Mietvertrag für die W 9 verlangte Mietzins liegt 
über dem gesetzlich geregelten Richtwertmietzins, der unter 
Berücksichtigung der Lage und der Ausstattung der Wohnung, sowie 
eines Befristungsabschlages (- 25 %) bei der W 9 höchstens nur ca. 
EUR 330,-- zuzüglich Betriebskosten und 10 % USt betragen dürfte. 
(siehe Punkt 3.3). 
 
Dieser Wert wird als Ausgangsbasis für die Ertragswertermittlung in 
Ansatz gebracht, da ein, diesen Wert übersteigender Betrag, gemäß 
§ 16 Abs. 8 MRG durch den Mieter vom Vermieter zurückgefordert 
werden könnte.  
 
Davon werden zur Ermittlung des Nettomietertrages der ca.- 25% für 
die, vom Vermieter zu zahlende laufende Gebäudeinstandhaltung 
und für das Mietausfallsrisiko in Abzug gebracht. 
 
Bei einer angenommenen Restnutzungsdauer von ca. 50 Jahren und 
einem Kapitalisierungszinssatz von 2 % ergibt sich ein 
Berechnungsfaktor von 31,42. Im Ansatz des Kapitalisierungs-
zinssatzes ist die aktuellen Renditesituation des Immobilienmarktes 
für Wohnungen berücksichtigt.  
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Mit diesem Berechnungsfaktor ist der Nettomietertrag pro Jahr zu 
multiplizieren um den Ertragswert der Wohnung 9 zu erhalten. 
 
 
Mietertrag per Monat:              330,-- 
Mietertrag per Jahr:           3.960,-- 
- ca. 25 % Instandhaltungskosten 
   und Mietausfallsrisiko          -  990,-- 
Rohmietertrag per Jahr          2.970,-- 
- Abzug für Bodenertragsanteil (ewige Rente) 
  2 % von 58.000,--        -  1.160,-- 
zu kapitalisierender Wert          1.810,-- 
 
Berechnungsfaktor 31,42  x  1.810,--  =  56.870,-- 
 

Gebäudeertragswert (gerundet)        57.000,-- 
zuzüglich Grundwert      +  58.000,-- 
 
Ertragswert (gerundet):     EUR   115.000,-- 
 
 
 
Wertminderung der Wohnung W 9 durch das befristete Bestands-
verhältnis: 
 
Da die gegenständliche W 9 befristet bis 04.12.2023 und somit zum 
Bewertungsstichtag für weitere 15 Monate vermietet ist, ist die 
dadurch vorhandene Wertminderung zu ermitteln. 
 
Um einen, dem ermittelten bestandsfreien Wert von EUR 181.000,-- 
entsprechenden Ertragswert zu erhalten, müsste bei der ange-
nommenen Restnutzungsdauer von ca. 50 Jahren und einem 
Kapitalisierungszinssatz von 2% (Berechnungsfaktor 31,42), ein 
monatlicher Nettomietertrag von ca. EUR 505,- erzielt werden. 
 
Da der zu berücksichtigende gesetzlich erlaubte Nettomietertrag nur 
ca. EUR 330,-- beträgt, ergibt sich ein monatlicher Fehlbetrag von ca. 
EUR 175,--.  
 
Für einen Ersteher der Wohnung W 9 wäre diese Wertminderung für 
ca. weitere 15 Monate relevant. Unter Berücksichtigung eines 
Kapitalisierungszinssatzes von 2 % ergibt sich folgender Barwert für 
die Wertminderung durch das Bestandsverhältnis: 
 
175,--  x  15 Monate  x  0,98  =  2.573,-- 

 
Wertminderung (Bestandsverhältnis)  EUR   3.000,-- 
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3.6.3 Verkehrswert der Wohnung 9 (W 9): 

 
Unter der Annahme der Bestandsfreiheit würde der unter Punkt 3.6.1 
ermittelte marktangepasste Sachwert auch dem Verkehrswert in 
Höhe von EUR 181.000,-- entsprechen. 
 
Neben der Wertminderung durch das befristetet Bestandsverhältnis 
ist weiters noch die Tatsache der Darlehensrückzahlungsver-
pflichtung eines Erstehers des W 9 zu berücksichtigen. 
 
Die Substanzverbesserung durch die bereits durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen wurde in der durchgeführten Verkehrswert-
ermittlung berücksichtigt.  
 
Da die Kosten dafür vom Ersteher der Wohnung 9 großteils noch zu 
tragen sind, ist zur Ermittlung des lastenfreien Verkehrswertes vom 
soeben rechnerisch ermittelten Verkehrswert zusätzlich noch der 
unter Punkt 2.8 ermittelte Betrag in Höhe von EUR 2.000,-- für die 
vom Ersteher noch zu leistenden Zahlungen zur Darlehenstilgung 
abzuziehen. 
 
Zusätzlich vorzunehmende Verkehrswertkorrekturen: 
 
Marktangepasster Verkehrswert   EUR  181.000,-- 
- Wertminderung durch das Bestandsverhältnis EUR  -   3.000,-- 
- Darlehensrückzahlungsverpflichtung  EUR  -   2.000,-- 
 
Korrigierter Verkehrswert    EUR  176.000,-- 
 
 
Da sämtliche wertbeeinflussenden Faktoren bereits zuvor berück-
sichtigt wurden, ist gemäß § 7 LBG keine weitere Wertanpassung 
mehr vorzunehmen und es ergibt sich folgender lastenfreier 
 
 

VERKEHRSWERT 
 

der 102/1974 Anteile (BLNr. 113) 
der Liegenschaft EZ 2131, GB 01305 Meidling 

1120 Wien, Wolfganggasse 26 / Steinbauergasse 21 
Wohnung W 9 

 

EUR 176.000,-- 
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3.7 Bewertung der Wohnung 10 (W10): 

 
3.7.1 Sachwert (Grundwert plus Bauwert): 

 
Grundwert: 
 
41,56 m² zu bewertende Nutzfläche  
auf Grund der Lage je m²  
Nutzflächengrundanteil mit EUR 1.050,-- /m² 
 
1.050,--  x  41,56 m²  =  43.638,-- 

Grundwert (gerundet)        44.000,-- 
 
 

Bauzeitwert: 
 

41,56 m² Nutzfläche laut Beschreibung 
in verwertbarem Zustand, Herstellungspreis 
je 1 m² Bauanteil mit      2.880,-- 
- ca. 30% technische Altersabwertung   -  864,-- 
Zeitwert / m²       2.016,-- 
 
2.016,--  x  41,56 m²  =  83.785,-- 

Bauzeitwert (gerundet)          84.000,-- 
+ Grundwert       +  44.000,-- 
Rechnereischer Sachwert:        128.000,-- 
 
 
Gemäß § 7 des LBG ist eine Nachkontrolle anhand der Markt-
verhältnisse vorzunehmen. Diese Nachkontrolle wird vom 
Sachverständigen durch regelmäßiges Studium von Zeitungs-
inseraten, sowie durch Kontakt und Erfahrungsaustausch mit 
Immobilienmaklern und Finanzierungsberatern durchgeführt. 
 
Die Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, sowie 
des Immobilienmarktes für Wohnungen im gegenständlichen Gebiet 
(verkehrsgünstige Lage, gute Infrastruktur) führen zu einer 
Marktanpassung mit einer Preiskorrektur von plus ca. + 15 % des 
rechnerischen Wertes  
 
Marktangepasster Sachwert     EUR    147.000,-- 
 
 
Zusätzlich zu berücksichtigen ist die Tatsache der bereits durchge-
führten, aber noch nicht ordnungsgemäß abgeschlossenen Bau-
maßnahmen (Umbauarbeiten in den Wohnungen 9 und 10 mit 
Abtretung einer Teilfläche von ca. 4 m² der W 9 an die W 10).  
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Auf den zum Bewertungsstichtag vorschriftswidrigen Zustand 
(siehe Punkt 2.8) wurde in der Mitteilung der Baubehörde vom 
15.04.2022 bereits hingewiesen. 
 
Die mit dem korrekten Abschluss des Bauvorhabens (nachträgliche 
Fertigstellungsanzeige des Bauwerbers mit Bauführerbestätigung 
und diverse Befunde, etc.), sowie die mit der Berichtigung der Anteile 
im Grundbuch verbundenen Aufwendungen, welche die Wohnungen 
9 und 10 gemeinsam betreffen, werden vom SV mit einem 
Pauschalbetrag von EUR 24.000,-- (20.000,-- + 20 % USt) 
angenommen. 
 
Es ist daher bei der W 9 und der W 10 jeweils der halbe Betrag in 
Höhe von EUR 12.000,-- vom zuvor ermittelten Sachwert abzu-
ziehen 
 
Rechnerisch zuvor ermittelter Sachwert     147 000,-- 
Abzüglich anteiliger Kosten für einen 
bewilligten Bauzustand       - 12.000,-- 
 
Korrigierter Sachwert der W 10    EUR   135.000,-- 
 
 
 

3.7.2 Ertragswert: 
 
Der laut vorgelegtem Mietvertrag für die W 10 verlangte Mietzins liegt 
über dem gesetzlich geregelten Richtwertmietzins, der unter 
Berücksichtigung der Lage und der Ausstattung der Wohnung, sowie 
eines Befristungsabschlages (- 25 %) bei der W 10 höchstens nur ca. 
EUR 250,-- zuzüglich Betriebskosten und 10 % USt betragen dürfte. 
(siehe Punkt 3.3). 
 
Dieser Wert wird als Ausgangsbasis für die Ertragswertermittlung in 
Ansatz gebracht, da ein, diesen Wert übersteigender Betrag, gemäß 
§ 16 Abs. 8 MRG durch den Mieter vom Vermieter zurückgefordert 
werden könnte.  
 
Davon werden zur Ermittlung des Nettomietertrages der ca.- 25% für 
die, vom Vermieter zu zahlende laufende Gebäudeinstandhaltung 
und für das Mietausfallsrisiko in Abzug gebracht. 
 
Bei einer angenommenen Restnutzungsdauer von ca. 50 Jahren und 
einem Kapitalisierungszinssatz von 2 % ergibt sich ein 
Berechnungsfaktor von 31,42. Im Ansatz des Kapitalisierungs-
zinssatzes ist die aktuellen Renditesituation des Immobilienmarktes 
für Wohnungen berücksichtigt.  
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Mit diesem Berechnungsfaktor ist der Nettomietertrag pro Jahr zu 
multiplizieren um den Ertragswert der Wohnung 9 zu erhalten. 
 
Mietertrag per Monat:              250,-- 
Mietertrag per Jahr:           3.000,-- 
- ca. 25 % Instandhaltungskosten 
   und Mietausfallsrisiko          -  750,-- 
Rohmietertrag per Jahr          2.250,-- 
- Abzug für Bodenertragsanteil (ewige Rente) 
  2 % von 44.000,--        -     880,-- 
zu kapitalisierender Wert          1.370,-- 
 
Berechnungsfaktor 31,42  x  1.370,--  =  43.045,-- 
 

Gebäudeertragswert (gerundet)        43.000,-- 
zuzüglich Grundwert      +  44.000,-- 
 
Ertragswert (gerundet):     EUR     87.000,-- 
 
 
 
Wertminderung der Wohnung W 10 durch das befristete Bestands-
verhältnis: 
 
Da die gegenständliche W 10 befristet bis 31.08.2024 und somit zum 
Bewertungsstichtag für weitere 24 Monate vermietet ist, ist die 
dadurch vorhandene Wertminderung zu ermitteln. 
 
Um einen, dem ermittelten bestandsfreien Wert von EUR 135.000,-- 
entsprechenden Ertragswert zu erhalten, müsste bei der ange-
nommenen Restnutzungsdauer von ca. 50 Jahren und einem 
Kapitalisierungszinssatz von 2% (Berechnungsfaktor 31,42), ein 
monatlicher Nettomietertrag von ca. EUR 377,- erzielt werden. 
 
Da der zu berücksichtigende gesetzlich erlaubte Nettomietertrag nur 
ca. EUR 250,-- beträgt, ergibt sich ein monatlicher Fehlbetrag von ca. 
EUR 127,--.  
 
Für einen Ersteher der Wohnung W 10 wäre diese Wertminderung 
für ca. weitere 24 Monate relevant. Unter Berücksichtigung eines 
Kapitalisierungszinssatzes von 2 % ergibt sich folgender Barwert für 
die Wertminderung durch das Bestandsverhältnis: 
 
127,--  x  24 Monate  x  0,96  =  2.926,-- 

 
Wertminderung (Bestandsverhältnis)  EUR   3.000,-- 
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3.7.3 Verkehrswert der Wohnung 10 (W 10): 

 
Unter der Annahme der Bestandsfreiheit würde der unter Punkt 3.6.1 
ermittelte marktangepasste Sachwert auch dem Verkehrswert in 
Höhe von EUR 135.000,-- entsprechen. 
 
Neben der Wertminderung durch das befristetet Bestandsverhältnis 
ist weiters noch die Tatsache der Darlehensrückzahlungsver-
pflichtung eines Erstehers des W 9 zu berücksichtigen. 
 
Die Substanzverbesserung durch die bereits durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen wurde in der durchgeführten Verkehrswert-
ermittlung berücksichtigt.  
 
Da die Kosten dafür vom Ersteher der Wohnung 10 großteils noch zu 
tragen sind, ist zur Ermittlung des lastenfreien Verkehrswertes vom 
soeben rechnerisch ermittelten Verkehrswert zusätzlich noch der 
unter Punkt 2.9 ermittelte Betrag in Höhe von EUR 1.500,-- für die 
vom Ersteher noch zu leistenden Zahlungen zur Darlehenstilgung 
abzuziehen. 
 
 
Zusätzlich vorzunehmende Verkehrswertkorrekturen: 
 
Marktangepasster Verkehrswert   EUR  135.000,-- 
- Wertminderung durch das Bestandsverhältnis EUR  -   3.000,-- 
- Darlehensrückzahlungsverpflichtung  EUR  -   1.500,-- 
 
Korrigierter Verkehrswert    EUR  130.500,-- 
 
 
 
Da sämtliche wertbeeinflussenden Faktoren bereits zuvor berück-
sichtigt wurden, ist gemäß § 7 LBG keine weitere Wertanpassung 
mehr vorzunehmen und es ergibt sich folgender lastenfreier 
 

VERKEHRSWERT 
 

der 64/1974 Anteile (BLNr. 114) 
der Liegenschaft EZ 2131, GB 01305 Meidling 

1120 Wien, Wolfganggasse 26 / Steinbauergasse 21 
Wohnung W 10 

 

EUR 130.500,-- 
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3.8 Zusammenfassung / gesamter Verkehrswert aller zu bewertenden 
Anteile: 

 
Die Summe der voneinander unabhängig ermittelten Werte ergeben den zu 
ermittelnden gesamten Verkehrswert. 
 

Geschäftslokal 1-2   EUR 321.000,-- 
Geschäftslokale 4 und 5-6  EUR 181.000,-- 
Wohnung 9    EUR 176.000,-- 
Wohnung 10    EUR 130.500,-- 
Gesamter Verkehrswert   EUR 808.500,-- 

 
 
Da sämtliche wertbeeinflussenden Faktoren bei obigen Preisansätzen 
bereits berücksichtigt wurden, ist gemäß § 7 LBG keine weitere 
Preiskorrektur mehr vorzunehmen. Somit ergibt sich unter der 
Berücksichtigung der Marktverhältnisse zum Bewertungsstichtag der 
folgende gerundete  
 
 

GESAMTER  VERKEHRSWERT 
 

252/1974 Anteile (BLNr. 108) Geschäftslokal 1-2 
72/1974 Anteile (BLNr. 111) Geschäftslokal 4  

126/1974 Anteile (BLNr. 112) Geschäftslokal 5-6  
102/1974 Anteile (BLNr. 113) Wohnung 9 
64/1974 Anteile (BLNr. 114) Wohnung 10 

 
der Liegenschaft EZ 2131, GB 01305 Meidling 

1120 Wien, Wolfganggasse 26 / Steinbauergasse 21 
 

EUR 808.500,-- 
 
 
Wien, am 29.08.2022     Der Sachverständige 
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GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 01305 Meidling                              EINLAGEZAHL  2131
BEZIRKSGERICHT Meidling

*******************************************************************************
*** Eingeschränkter Auszug                                                  ***
***    B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n)                          ***
***       108, 111, 112, 113, 114                                           ***
***    C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     ***
*******************************************************************************
Letzte TZ 961/2022
WOHNUNGSEIGENTUM
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
 .1197       GST-Fläche               436
             Bauf.(10)                357
             Bauf.(20)                 79  Wolfganggasse 26
                                           Steinbauergasse 21
Legende:
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen)
************************************* A2 **************************************
   1  a gelöscht
************************************* B ***************************************
 108 ANTEIL: 252/1974
     Graff Immobilien KG (FN 139225v)
     ADR: Wolfganggasse 28, Wien   1120
      e 2307/2006 Wohnungseigentum an Geschäftslokal 1-2
      f 20228/2012 Kaufvertrag 2012-04-27 Eigentumsrecht
 111 ANTEIL: 72/1974
     Graff Immobilien KG (FN 139225v)
     ADR: Wolfganggasse 26, Wien   1120
      g 2307/2006 Wohnungseigentum an Geschäftslokal 4
      i 2263/2008 IM RANG 1961/2008 Kaufvertrag 2008-07-11 Eigentumsrecht
      j 22005/2012 Firmenwortlautänderung
 112 ANTEIL: 126/1974
     Graff Immobilien KG (FN 139225v)
     ADR: Wolfganggasse 26, Wien   1120
      g 2307/2006 Wohnungseigentum an Geschäftslokal 5-6
      i 2263/2008 IM RANG 1961/2008 Kaufvertrag 2008-07-11 Eigentumsrecht
      j 22005/2012 Firmenwortlautänderung
 113 ANTEIL: 102/1974
     Graff Immobilien KG (FN 139225v)
     ADR: Wolfganggasse 26, Wien   1120
      g 2307/2006 Wohnungseigentum an Wohnung 9
      i 2263/2008 IM RANG 1961/2008 Kaufvertrag 2008-07-11 Eigentumsrecht
      j 22005/2012 Firmenwortlautänderung
 114 ANTEIL: 64/1974
     Graff Immobilien KG (FN 139225v)
     ADR: Wolfganggasse 26, Wien   1120
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      g 2307/2006 Wohnungseigentum an Wohnung 10
      i 2263/2008 IM RANG 1961/2008 Kaufvertrag 2008-07-11 Eigentumsrecht
      j 22005/2012 Firmenwortlautänderung
************************************* C ***************************************
  19  a 2307/2006 Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen
          gem § 32 WEG 2002 gemäß § 3 Wohnungseigentumsvertrag vom
          14.9.2004
  20  a 2307/2006
          DIENSTBARKEIT des Gehens durch die Einfahrt und des
          Aufstellens von Müllcontainern im Hof sowie deren Benützung
          zugunsten der jeweiligen Eigentümer der EZ 2133
  25    auf Anteil B-LNR 111 bis 114
      a 20836/2012
          RANGORDNUNG für Pfandrecht Höchstbetrag EUR 480.000,--
          bis 2013-08-05
      b 909/2013 IM RANG 20836/2012 Pfandurkunde 2012-08-01
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 388.000,--
          für Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
          (FN 286283f)
      c 909/2013 Kautionsband
      d 909/2013 Simultanhaftung mit
          EZ 2345 KG 01101 Favoriten (BG Favoriten)
          EZ 3042 KG 01405 Ottakring (BG Hernals)
  26    auf Anteil B-LNR 108 111 bis 114
      a 22253/2012 Pfandurkunde 2012-12-19
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 144.000,--
          für Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
          (FN 286283f)
      b 369/2013 Kautionsband
  45    auf Anteil B-LNR 108 111 bis 114
      a 2430/2021 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (31 C 607/21p)
      b 2960/2021 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
          Hereinbringung von - siehe C-LNR 46 (10 E 81/21m)
  46    auf Anteil B-LNR 108 111 bis 114
      a 2960/2021 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
          Hereinbringung von vollstr EUR 4.743,25 samt je 4 % Z aus
          EUR 464,80 ab 2021-05-05, aus EUR 132,01 ab 2021-05-05, aus
          EUR 235,48 ab 2021-05-05, aus EUR 222,42 ab 2021-05-05, aus
          EUR 141,54 ab 2021-05-05, aus EUR 464,80 ab 2021-06-05, aus
          EUR 132,01 ab 2021-06-05, aus EUR 235,48 ab 2021-06-05, aus
          EUR 222,42 ab 2021-06-05, aus EUR 141,54 ab 2021-06-05, aus
          EUR 459,90 ab 2021-07-05, aus EUR 130,82 ab 2021-07-05, aus
          EUR 232,53 ab 2021-07-05, aus EUR 202,44 ab 2021-07-05, aus
          EUR 128,81 ab 2021-07-05, aus EUR 464,80 ab 2021-08-05, aus
          EUR 132,01 ab 2021-08-05, aus EUR 235,48 ab 2021-08-05, aus
          EUR 222,42 ab 2021-08-05, aus EUR 141,54 ab 2021-08-05,
          Kosten EUR 877,26 samt 4 % Z seit 2021-08-12, Antragskosten
          EUR 405,13 für Eigentümergemeinschaft des Hauses
          Wolfganggasse 26/Steinbauergasse 21 (10 E 81/21m)
      b 2960/2021 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 - siehe C-LNR 45
  47    auf Anteil B-LNR 111 bis 114
      a 161/2022 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (9 C 31/22x)
      b 961/2022 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
          Hereinbringung von - siehe C-LNR 48 (10 E 81/21m)
  48    auf Anteil B-LNR 108 111 bis 114
      a 961/2022 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
          Hereinbringung von vollstr EUR 6.005,40 samt je 4 % Z aus
          EUR 464,80 ab 2021-09-05, aus EUR 132,01 ab 2021-09-05, aus
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          EUR 235,48 ab 2021-09-05, aus EUR 222,42 ab 2021-09-05, aus
          EUR 141,54 ab 2021-09-05, aus EUR 464,80 ab 2021-10-05, aus
          EUR 132,01 ab 2021-10-05, aus EUR 235,48 ab 2021-10-05, aus
          EUR 222,42 ab 2021-10-05, aus EUR 141,54 ab 2021-10-05, aus
          EUR 464,80 ab 2021-11-05, aus EUR 132,01 ab 2021-11-05, aus
          EUR 235,48 ab 2021-11-05, aus EUR 222,42 ab 2021-11-05, aus
          EUR 141,54 ab 2021-11-05, aus EUR 464,80 ab 2021-12-05, aus
          EUR 132,01 ab 2021-12-05, aus EUR 235,48 ab 2021-12-05, aus
          EUR 222,42 ab 2021-12-05, aus EUR 141,54 ab 2021-12-05, aus
          EUR 473,81 ab 2022-01-05, aus EUR 134,56 ab 2022-01-05, aus
          EUR 240,10 ab 2022-01-05, aus EUR 227,27 ab 2022-01-05, aus
          EUR 144,66 ab 2022-01-05, Antragskosten EUR 461,42 für
          Eigentümergemeinschaft des Hauses
          Wolfganggasse 26/Steinbauergasse 21 (10 E 81/21m)
      b 961/2022 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 - siehe C-LNR 47

*********************************** HINWEIS ***********************************
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************

Grundbuch 09.05.2022 13:40:33
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Wien, am 6.12.2021 
 

1120 Wien, Wolfganggasse 26 / Steinbauergasse 21 
Vorschau 2022 / Vorschreibungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wir wollen Ihnen in den folgenden Zeilen eine Vorausschau über die voraussichtlichen 
Kosten im Jahr 2022 geben. Gleichzeitig übersenden wir Ihnen die Vorschreibungen für das 
erste Halbjahr 2022, denen Sie den auf Ihre Wohnung entfallenden Anteil entnehmen 
können. 
 
Hier die Kostenvorausschau im Detail: 
1. allgemeine Bewirtschaftungskosten: 

Wie sie verschiedenen Medien sicherlich bereits entnommen haben, ist die 
durchschnittliche Teuerungsrate (Inflationsrate) im Jahr 2021 deutlich angestiegen und 
liegt derzeit bei ca. 3,3%. Viele Verträge der Eigentümergemeinschaft und die damit 
verbundenen Kosten sind an diesen Verbraucherpreisindex gebunden.  
Zusätzlich werden die Gebühren der Stadt Wien für Müll und Wasser / Abwasser ab 
Jänner 2022 um über 5 % angehoben und ist aufgrund des für die Gebäudeversicherung 
maßgeblichen „Baukostenindex für den Wohnhaus und Siedlungsbau“ in diesem Bereich 
ebenfalls mit einem Anstieg der Versicherungsprämie in Höhe von ca. 8,5 % zu rechnen. 
Dennoch sind wir zuversichtlich, dass eine Anhebung der 
Bewirtschaftungskostenvorschreibung um +3,5 % ausreichen wird um bei gleichem 
Verbrauch (Wasser, Energie, …) eine annähernd ausgeglichene Abrechnung für das 
Jahr 2022 erstellen zu können. 
Gesamtaufwand Bewirtschaftungskosten 2013  € 18.659,46 
Gesamtaufwand Bewirtschaftungskosten 2014  € 20.704,50 
Gesamtaufwand Bewirtschaftungskosten 2015  € 22.001,86 
Gesamtaufwand Bewirtschaftungskosten 2016  € 22.814,52 
Gesamtaufwand Bewirtschaftungskosten 2017  € 22.439,70 
Gesamtaufwand Bewirtschaftungskosten 2018  € 22.698,78 
Gesamtaufwand Bewirtschaftungskosten 2019  € 22.875,19 
Gesamtaufwand Bewirtschaftungskosten 2020  € 23.698,61 
voraussichtliche Gesamterfordernis 2021 Hoher -

Wasserverbrauch  € 24.700,00 

voraussichtliche Gesamterfordernis 2022  € 25.100,00 
 

Akonto- Betrag ab 07/2021 – monatlich  € 2.019,09 
Akonto- Betrag ab 01.01.2022 – monatlich +3,5 % € 2.089,77 
Akonto- Betrag Jahr 2022-gesamt  € 25.077,24 

Rechte Wienzeile 131/4 
1050 Wien 
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2. Rücklage 

Reparaturen bzw. Investitionen werden – mit Ausnahme bei Fällen von Gefahr in Verzug 
– im Einvernehmen mit der Eigentümergemeinschaft festgesetzt und durchgeführt.  
Die wirtschaftliche Erhaltung der Liegenschaft setzt eine langfristige Planung der 
notwendigen Erhaltungsarbeiten voraus. Gemäß Eigentümerversammlung wurde 
festgelegt, dass in den nächsten Jahren die folgenden Punkte angespart/finanziert und je 
nach wirtschaftlicher Lage erledigt werden sollen: 
 

� Fassade straßenseitig 
� Dachsanierung Rest 

 
Die Höhe der realen Rücklage entnehmen Sie bitte der Einnahmen/Ausgabenrechnung, 
welche Ende Jänner online auf dem schwarzen Brett Ihrer Liegenschaft verfügbar sein 
wird. 
 
Vorschreibung Rücklage 2021 – monatlich  € 987,00 
Vorschreibung Rücklage ab 01.01.2022 – monatlich 0 % € 987,00 

 
Die Jahresdotation der Rücklage beträgt somit derzeit € 11.844,00. 

 
3. Vorschreibung Kreditrückzahlung 

Der für die Sanierung des Hauses aufgenomme Kredit wird, sofern der anteilige Betrag 
nicht mittels Einmalzahlung erledigt worden ist mittels ½ jährlicher Raten getilgt. Die 
Zinsen sind vom 12-Monats Euribor abhängig. Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus wird 
eine Erhöhung dieser Vorschreibung nicht notwendig sein. 
 

voraussichtliche Gesamterfordernis 2021 € 2.900,00 
voraussichtliche Gesamterfordernis 2022 € 2.900,00 

 
Kredit Akonto- Betrag 2021 – monatlich  € 265,00 
Kredit Akonto- Betrag ab 01.01.2022 p.m.  € 265,00 

 
 
Wir wünschen allen Wohnungseigentümern und Bewohner eine besinnliche Adventszeit, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2022, stehen Ihnen 
natürlich auch an den Werktagen zwischen den Feiertagen zu unseren Bürozeiten zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
ARIGHO Immobilien OG 
 
 
 
 
Beilagen: Vorschreibungen 

 
P.S.: Wir verzichten bewusst auf das Versenden von Weihnachtsschreiben auf teurem 
Briefpapier oder auf Weihnachtsgeschenke für Vertragspartner und Eigentümer und spenden 
stattdessen für die „St. Anna Kinderkrebsforschung“, da wir der Meinung sind, dass man 
dieses Geld sinnvoll für hilfsbedürftige Menschen verwenden kann. 
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Betreff:
12., Wolfganggasse 26

Gst.Nr. 1197/0 in
EZ 2131, Kat.Gem. Meidling

Gebietsgruppe West - Bauinspektion
Spetterbrücke 4, 3. Stock
1160  Wien
Telefon: (+43 1) 4000-37750
Fax: (+43 1) 4000-99-37750
ggw.bauinspektion@ma37.wien.gv.at
bauen.wien.at

Aktenzahl Sachbearbeiter Telefon Datum
MA37/504361-2022-1 Ponweiser 4000/37772 Wien, 15.04.2022

M i t t e i l u n g

vorschriftswidriger Zustand

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren und sehr geehrte intergeschlechtliche Menschen,

Bezüglich der o. a. Liegenschaft wird Ihnen mitgeteilt, dass aufgrund einer Anzeige festgestellt 
wurde,  dass Bauarbeiten in den Wohnungen Top Nr. 4,5,6,9 und 10 ohne baubehördliche 
Gehnmigung stattfinden und diese daher nicht den Vorgaben der Bauordnung für Wien 
entsprechen. 

Die MA 37 Bauinspektion West merkt sich für die Beseitigung der oben angeführten 
Vorschriftswidrigkeiten eine Frist von vier Wochen ab Zustellung dieser Mitteilung vor.

Die Erfüllung ist der Behörde unter Anschluss eines Nachweises über die vorschriftsgemäße 
Durchführung innerhalb der angeführten Frist schriftlich zu melden.

Sofern die genannten Abweichungen von der Bauordnung nicht beseitigt werden, muss ein 
Bauauftragsverfahren gemäß § 129 BO für Wien so wie ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet 
werden.

Diese Mitteilung ist kein Bescheid im Sinne des § 56 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien ist daher 
nicht zulässig. Sollten Sie jedoch der Auffassung sein, dass die gegenständlichen Bauarbeiten 
ordnungsgemäß errichtet wurden, setzen Sie sich bitte binnen 14 Tagen mit dem genannten Amt 
telefonisch oder per E-Mail in Verbindung.

Wichtige Informationen und Formulare im Internet: bauen.wien.at
Verkehrsanbindung: Linie U3, Station Kendlerstraße oder Ottakring  /  Schnellbahn S45, Station Ottakring  /  Linie 10 und 48A, Station Gutraterplatz
Parteienverkehr: Dienstag und Donnerstag 8:00 – 12:30 Uhr, Planeinsichten: Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr, UID:ATU36801500

M A G I S T R A T

D E R  S T A D T  W I E N



































1120 Wien, Wolfganggasse 26 / GL 1-2, GL 4, GL 5-6, W 9, W 10 
10 E 81/21 m   BG-Meidling                  Fotobeilage 1 

 

 

MAG. MICHAEL SPELDRICH 

ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER FÜR IMMOBILIEN 

 

 

 

 
 

Foto 1: Außenansicht Wolfganggasse / Steinbauergasse 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 2: Hauseingang Wolfganggasse 28-26 
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Foto 3: Hauseingangsbereich / Durchgang zum Innenhof 

 

 

 

 

 
 

Foto 4: Innenhof / Hoffassade 
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Foto 5: Geschäftslokal 1-2 

Straßenfront Wolfganggasse /2 Eingänge zum GL 1-2 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 6: Geschäftslokal 1-2 

(Eckansicht Wolfganggasse / Steinbauergasse) 
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Foto 7: Geschäftslokal 1-2 

(Eingang von der Wolfganggasse) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 8: Geschäftslokal 1-2 
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Foto 9: Geschäftslokal 1-2 

 

 

 

 
 

Foto 10: Geschäftslokal 1-2 
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Foto 11: Geschäftslokal 1-2 

(Türe zum Gang im EG) 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 12: Geschäftslokal 1-2 

(Eingänge im EG vom Gang aus) 
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Foto 13: Geschäftslokal 1-2 (Gang-WC) 

 

 

 

 

 
 

Foto 14: Geschäftslokal 1-2 

(Lagerraum mit separatem Eingang von der Wolfganggasse) 
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Foto 15: Eingang zum GL 5-6 

(mit GL 4 zusammengelegt / als Wohnung genutzt)) 

 

 

 

 

 
 

Foto 16: GL 4 und GL 5-6 

(Entspricht in Natura der Wohnung 4-6) 
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Foto 17: GL 4 und GL 5-6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 18: GL 4 und GL 5-6 
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Foto 19: GL 4 und GL 5-6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 20: GL 4 und GL 5-6 

Fenster statt der planmäßig straßenseitigen  

Eingänge in der Steinbauergasse zu den GL 4 und GL 5-6 
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Foto 21: Stiegenhaus / Gang im 1. Stock 

 

 

 

 

 
 

Foto 22: Eingänge zu den Wohnungen 9 und 10 im 1. Stock 
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Foto 23: Zählernischen am Gang 

(Strom- und Gaszähler für W 9 und W 10) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 24: Wohnung 9 
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Foto 25: Wohnung 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 26: Wohnung 9 
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Foto 27: Wohnung 9 

 

 

 

 

 
 

Foto 28: Wohnung 9 
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Foto 29: Wohnung 9 

 

 

 

 
 

Foto 30: Wohnung 9 
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Foto 31: Wohnung 10 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 32: Wohnung 10 
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Foto 33: Wohnung 10 

 

 

 

 
 

Foto 34: Wohnung 10 
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Foto 35: Wohnung 10 

 

 

 

 
 

Foto 36: Wohnung 10 
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Foto 37: Aufgang zum Dachboden 

 

 

 

 

 
 

Foto 38: Dachboden 
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Foto 39: Dachboden 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 40: Dachboden 
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Foto 41: Abgang zum Keller 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 42: Keller 
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Foto 43: Keller 

 

 

 

 

 
 

Foto 45: Keller 


